
24, JAHRGANGü2
Z '-j
:1'F-/J I-*tn'J

=ä
MEt

v?,
(/itqrr f--
-a,Yf,

fr3oo
H=Z
Z=
Ouez
t+{FFJ*
U
H
M
i-.{
FJ-.{

U
Z HANNOVER 1974



NACHRICHTEN DER NIEDERSACHSISCHEN
VERME S SUN GS- UND KATASTERVE R§T/ALTUN G
BRSCHETNEN VIERMAL JAHRLTCH pRErS 1,- DM POSTVERLAGSORT HANNOVBR

Nr. 2 Hannover - Mai 1971 21. lahrgang

Einsendungen an Vermessungsoberrat von Daack,
3 Hannover, Lavesallee 6 (Niedersädrsisdres Ministerium des Innern)

I N HALT

Seite

58VON DAACK

SCH RODER

GROENEVELD

Zum tVechsel in der Schriftleitung .

Der Einsatz der EDV bei kleinen Fortführungs-
verrnessungen

Die Bearbeitung größerer Fortführungsverrnessungen
beim Dezernat Neuverrnessung

VON DAACK Probleme der Mitarbeiterbeurteilung .

HOLPER Zur Praxis der Mitarbeiterbeurteilung
- einige Ergänzungen zum vorstehenden Aufsatz -

BODENSTEIN Stand der Reforrn des Bodenredrts .

BODENSTEIN Die Novellierung der Verordnung über das
Erbbaurec}t

Berichte zum Stadtebauseminar in Berlin

Budrbespredrungen

Die Artikel stellen nidrt unbedingt die von der Niedersäüsischen Vermessungs- und
Katasterverwaltung veftretene Meinung dar.

Herausgeber: Drir Ntedersäüsisöe Mlnister des taaem, Referat Vermessuags- und Ihtasterrrrescn,
3 Hmnover, Iavesallee 5

veräntwordiü für den Inhalt: vermessungsobcrrat voa Daa&, 3 Hanaover, Lavesallee 6
Dru& u. Vertrieb: Nleden. I:ndesverwaltungsamt - Iadesvermessung - 3 Hannover, Varmbüöcntamp 2

70

79

89

90

99

101

110



Zum \trfechsel in der Sclriftleitung

Fast 25 Jahre ,,Nadrridrten der Niedersädrsisdren Vermessungs- und Katasterver-

waltung" - für eine sdrnellebige Zeit ein nur kurzer Zatraum, für eine Zeitsdlrift

aber sdron ein redrt beadrtlidres Alter und ein Zeidren daftir, daß sie ihren festen

Platz in der täglidren Arbeit unserer Verwaltung hat. §7enn es zudem gelungen ist,

die Vielfalt von Problemea unseres Berufes ,,einzufangen", Entwiddungen aufzu-

zeigen, Materien der Aus- sowie der Fortbildung abzuhandeln und darüber hinaus

audr nodr sdrlidrthin zu informieren, so gebührt das Verdienst für diese Leistung

in erster Linie dem ehemaligen Sdrriftleiter, Verwaltungsrat Kaspereit. Der Dank

des neuen Sdrriftleiters hierfür soll verbunden sein mit dem steten Bemühen, die

Arbeit an unseren ,,Nadrridrten" in diesem Sinne fortzusetzen.

Eine Zeitsdrrift wie die ,,Nadrridrten" wird in besonderem Maße von den Aufsät-

zen getragen, die Themen aus unserer Verwaltung behandeln. Angesidrts dieser

Tatsadre ist es die dringende Bitte des neuen Sdrriftleiters, audr in Zukunft durdr

rege Mitarbeit dazu beizutragen, daß die ,,NadTridrten der Niedersädrsisdren Ver-

messungs- und Katasterverwaltung" der ihr gestellten Aufgabe geredrt werden und

weiterhin aktuell bleiben.

§7. von Daack

Der Einsatz der EDV bei kleinen Fortführungsvermessungen

Von Vermessungsoberrat Dipl.-lng. S c h r ö d e r, Katasteramt r{Tittmund

1. Vorbemerkungen

Der Einsatz der EDV für die Beredrnung und Kartierung bei Vermessungssadren
ist in Niedersadrsen ständig gestiegen, wie aus den von Mentz in (4) gegebenen

Zahler zu entnehmen ist. Die durdrsdrnittlidre Anzahl von 200 koordinierten
Punkten pro Auftrag zeigt, daß die EDV fast aussdrließlich bei größeren Vermes-
sungssadren eingesetzt wird, die \trfirtsüaftlidlkeit des Verfahrens ist bei soldren
Aufträgen wohl unbestritten. Allerdings madren nadr Mentz in (4) soldre Vermes-
sungssadren nur 240/6 des Gesamtanfalls bei den Katasterämtern aus. Bei den in
viel größerer Anzahl bei den Katasterämtern anfallenden kleinen Vermessungs-
sadren werden die gebotenen Möglid'rkeiten der EDV ni&t genutztr weil angeblidr
das Verfahren wegen der zentralen Bearbeitung zu sdrwerfällig und zeitaufwendig
ist. §7ie aus (1) ersid'rtlidr ist, wird dagegen in einigen anderen Bundesländern die
EDV in starkem Maße aud, bei kleineren Vermessungssad,en eingesetzt; die durdr-
sdrnittlidre Anzahl der Punkte pro Redrenauftrag beträgt z. B. in Hessen 68.
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Beim Katasteramt §Tittmund werden alle Vermessungssadren mit Hilfe der EDV
bearbeitet, soweit überhaupt Beredrnungen möglidr sind. Uber die dabei gewon-
nenen Erfahrungen soll im folgenden beridrtet werden.

2. uZeitvetlust" beim Einsatz der EDV

Bei Gesprädren über die Mfulidrkeit des Einsatzes der EDV audr bei kleinea Ver-
messungssadren wind immer wieder auf derr Zeitverlust verwiesen, der durdr die
zentrale Bearbeitung und dem darnit verbundenen Postversand eintritt. Um einen
eventuellea Zeitverlust beurtellen zu können, wurden die durdrsdrnitdidren Liege-
zeiten und ihre Mindest- und Hödrstwerte zwisdlen den einzelnen Bearbeitungs-
absdrnitten bei kleinen, konventionell bearbeiteten Vermessungssadren aus dem
Jahre 1971 emittelt. Die jeweilige Dauer der Bearbeitung ist darin nidt enthalten.
AIle Angaben verstehen sidr in Kalendertagen.

Bearbeitun gs4bsdrnitte

Antrag aufgenommen /
Antrag bearbeitun gsreif

Antrag bearbeitungsreif I
Anferti gung der Verm. -Unterlagen

Anfertigung der Verm.-Unterl agen I
Außentätigkeit

Außentätigkeit /
Häuslidre Bearbeitung

Minimum
Liegezeit in Tagen
durdrsdrnittlidrer

\Wert

56

Maximum

55

t78

139

t44

13

18

18

Die Laufzeiten beim Einsatz der EDV können der folgenden übersidrt enürommen
werden. Dabei erfolgte die Ablodrung beim Katasteramt §üittmund auf den imZu-
sammenhang mit der Fortführung des Budrnadrweises EDV installierten Lodrern.
Alle untersudrten Vermessungssadrea waren mit einer Kartierung verbunden (vgl.
Abb.l).
Für vermessungssadren ohne Kartierung unter Einbeziehung der Ablodrung ergibr
sidr eine durdrsdrnittlidre Laufzeit von 18 Tagen (Min. : 6 fage, Max. : ai fage;.

Die Fortführung des Budrnadrweises EDV erfordert eine durdrsdrnittlidre laufzeit
von 17 Tagen (Minimum 12 Tage, Maximum 28 Tage). Diese für die Zett von
August bis Dezember 1973 ermittelten §ferte werden zukünftig vermutlidr nodr
verkürzt werden können (vgl. Abb. Z).

De _Geg-enüberstellung der_ Liegezeiten bei der konventionellen Bearbeitung mit
der [,aufzeit beim Einsatz der EDV zeigt, daß der Einsafz der EDV audr beiklei-
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nen Vermessungssadren nidrt zu einem Zeitvedust führt. Selbst die laufzeit zur
Fortfährung des BEDV, die nodr wesentlidr verkürzt werden wird, kann verkraftet
werden. Dabei ist allerdings durdr geeignete organisatorisdre Maßnahmen bei den

einzelnen Bearbeitungsabsdrnitten sidrerzustellen, daß die Laufzeiten beim Einsatz

der EDV in die sonst übli&en Uegezeiten fallen. Diese organisatorisdren Maß-
nahmen werden wie folgt im einzelnen vorgestellt.

3. Arbeitsablauf beim Einsatz der EDV

3.1. Vorbereitung
3.1.1. Entsdreidrmg über den Einsatz der EDV

Von aussdrlaggebender Bedeutung ist die möglidrst frühzeitige Entsdreidung dar-
über, ob die EDV eingesetzt werden soll. Vird diese Frage erst dann positiv ent-
sdrieden, wie vielfadr bisher übIi&, wenn die Vermessungssadre zur Bearbeitung
ansteht, wird die Laufzert zur Liegezeit zu addieren sein. Der Einsatz der EDV ist
dann nidtt mehr sinnvoll. Diese grundlegende Entsdreidung ist deshalb ftir jede
Vermessungssadre bereits bei der Vorbereitung zu treffen. Folgende Kriterien sind
dabei anzuhalten'

3.1.1.1. Tedrnisdre Kriterien

Zunädrst ist zu prüfen, ob die Ermittlung von Koordinaten für alle benötigten
Punkte möglidr ist. Diese Koordinaten sind keineswegs nur dann braudrbar, wenn
sie im Gauß-Krüger-System vorliegen, es kommen vielmehr audr Koordinaten in
anderen Systemen in Betradrt, z. B. in einem der Partialsysteme oder audt in einem
örtlidren System. §Tidrtig ist nur, daß alle Punkte im selben System vorliegen. Auf
die Möglidrkeit, audr graphisdre Koordinaten zu verwenden, werde idr nodr zu-
rüdckommen. Können nidrt alle Punkte einheitlidr koordiniert werden, sdreidet der
Einsatz der EDV aus.

3.1.1.2. §trirtsdlaftlidre Kriterien

Ist die Bered'rnung demnadr möglidr, so ist zu untersudren, ob der Einsatz der EDV
nadr wirtsdraftlidren Gesidrtspunkten sinnvoll ist. Kriterien hierzu sind in erster
Linie:

De Form der zu beredrnenden Flurstüd<e,

die Kontrolle des Liniennetzes,

die Kontrolle der Vermessrmgssadre,

die Anzahl der zu kartierenden seitwärts gelegenen Grenzpunkte,

die Möglidrkeit der späteren rVeitervenvendung der Koordinaten,
der Umfang der notwendigen Ansdrlußberedrnungen.

Die hier zu fällende Entsd,eidung ist naturgemäß weitgehend in das Ermessen des
einzelnen bzw. der Dienststelle gestellt. Sie sollte jedodr zugunsten der Bearbei-
tung mit der EDV ausfallen, wenn ein oder mehrere der eben genannten Kriterien
dafür spredren.
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3. 1 .2. Entsdreidung über Aufnahmeverfahren

Die.Zahl der elektro-optisdren Entferntmgsmeßgeräte nimmt in unsefer Verwal-
tung ständig zu. Dadurd, tritt in immer stärkerem Umfang das Polarverfahren

neben das bisher aussdrließlidr angewandte Orthogonalverfahren. Es muß daher

entsdrieden werden, weldres dieser Aufnahmeverfahren eingesetzt werden soll.
Kriterien für diese Entsdreidung sind:

Die Verfügbarkeit eines soldren Gerätes,

die Anzahl der aufzunehmenden Punkte,

die Celändegestalt einsdrließlidr der Bebauung.

3.1.3. Vorbereitende Datenaufbereitung

Im Ansdrluß an diese Uberlegungen beginnen die Vorarbeiten der Datenaufberei-
tung für die EDV, da für die eben genannten Entsdreidungen der Aufbau einer
Vermessungssadre und ihr Zusammenhang mit dem Netz durdrdadrt werden müs-

sen und somit die notwendigen Informationen bereits weitgehend vorliegen. Der
Vorbereiter sollte daher sdron die Koordinaten aller benötigten Ansdrlußpunkte
in den EDV-Eingabevordrud< eintragen. Ferner sollte er die Abgrenzung des zu
kartierenden Gebietes durdr Eintragen der Blatted<enwerte festlegen. Die Beredr-
nung sollte er an Hand der aus den Unterlagen zu entnehmenden Maße bereits
so weit aufstellen, daß die Koord,inaten der Punkte, an die örtlidr vermutlidr'an-
gesd'rlossea wird, als bekannt angenommen werden können.

Bei dieser Aufstellung zeigt sidr, an weldren Stellen nodr örtlidre Ergänzungen er-
forderlid, sind oder wo durdr einfadre Einbindearbeit oder ähnlidrem Cler Zusam-
menhang des Liniennetzes wesentlidr vereinfadrt werden kann. Diese nodr erfor-
derlid,en Arbeiten sind zusammenzustellen und dem Außendienst mitzuteilen.

3.2.Artliche Arbeiten
In Diskussionen mit Kollegen und Mitarbeitern wird gelegentlidr die Auffassung
vertreten, der Außendienst werde von der EDV gegenwärtig nodr kaum beeinflußt.
Er ist bislang audr nur spärlidr über die Entwiddung in der EDV unterridrtet wor-
den. Fortbildungsveranstaltungen haben für diesen Personenkreis nidrt stattgefun-
den.

Der Außen&enst muß aber beim Einsatz der EDV einen entsdreidenden Beitrag für
die §Tirtsdraftlidrkeit dieses verfahrens leisten. Bei der Aufmessung sind die Grund-
sätze zu berüd<sidrtigen, die die Datenaufbereitung ermöglid.ren bzw. vereinfadren
und die vielfadr audr zu einer Vereinfadrung der örtlidren Vermessungsarbeiten
führen._Das gilt teilweise audr dann, wenn der Einsatz der EDV für die BJarbeitung
der vorliegenden Messung nidrt vorgesehen ist.

Folgende Grundsätze sind dabei insbesondere zu berüd<sidttigen,

Ansdrluß an koordinierte Punkte,
keine Einbinder, sondern aufwinkeln,
keine Doppelbestimmungen,
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keine besonderen Maße für die Flädrenberedrnung,

Gebäude können auf versdriedene Linien aufgewinkelt werden,

möglidrst viele und durdrgreifende Kontrollen.

Die Ausred,nung der Pythagorasproben kann der späteren EDV-Beredrnung über-
lassen bleiben.

3.3. Bearbeitung
3.3.1. Vorprüfung

Nad dem Absdrluß der örtlidren Arbeiten sind von einer Hilfskraft die Benadr-
richtigungen über eine Abmarkung zu sdrreiben. Dann ist eine Vorprüfung der
Vermessungssadre durdrzuführen, bei der festzustellen ist, ob die Vermessungs-
sadre entspredrend der Teilungsgenehmigung und dem Antrag ausgeführt wurde
und ob alle Beteiligten zugestimmt haben bzw. die Benadrridrtigungen vollständig
sind. Ganz besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, daß jeglidre Prüfarbeit dort
vermieden wird, wo die spätere EDV-Beredrnung bzw. Kartierung diese Arbeit er-
setzen oder erleidrtern kann. Die bei der Vermessungssadre beffndlidten Vermes-
sungsunterlagen werden nadr der Vorprüfung entnommen und stehea somit früh-
zeitig für weitere Vermessungen zur Verfügung.

3.3.2. Datenaufbereitrmg

Auf die Prüfung folgt dann unmittelbar die Datenaufbreitung und die Absendung
der Benadrridrtigungen über die Abmarkungen. Nunmehr ist eine Frist von 17 Ta-
gen (Verwaltungszustellungsgesetz § 4) abzuwarten.

Da nur nodr die Ergebnisse der vorliegenden Vermessung in die bei der Vorberei-
tung bereits angelegten Eingabevordrucke eingetragen werden müssen, kann die
Datenaufbereitung evtl. weniger qualiffzierten Kräften, z. B. angelernten Kräften
oder Anfängern, überlassen werden, zumal die Vermessungszahlen übersidrtlidr in
Vermessungsrissen dargestellt sind.

§7enn die EDV eingesetzt wird, sollten alle Möglidrkeiten gerutzt werden. Insbe-
sondere sollte nidrt auf die Anfertigung der Kartierung verzidrtet werden, da sie
bei der Aufstellung keinen nennenswerten Mehraufwand an Zeit erfordert. Sie
bietet die Möglidtkeit, den neuen Zustand einsd'rließlidr neu eingemessener Ge-
bäude durdr Hodrzeidrnen in die Karte zu übernehmen. Durdr einfadres Auflegen
auf die vorhandene Karte läßt sidr die Grenzfeststellung mit graphisdrer Genauig-
keit prüfen (und idr würde das in der Regel als ausreid'rend ansehen). In gleidrer
§feise werden Zeidrenfehler oder zeidrnerisdre Ungenauigkeiten aufgede&t.
Außerdem wird durdr das Auflegen auf die Karte die Fläd'renberedrnung geprüft,
damit entfällt die 2. Beredrnung.

Bei dieser Verwendung der Kartierung sind zur Entlastung der Kartierautomaten die
Probekartierung und beim Vorliegen alter Inselkarten audr das Gtternetz entbehr-
lidr. Auf d,ie Kartierung selbst sollte nur bei bereits früher ringsum einwandfrei
vennessener Grundstüd<en und bei einfadrster Aufteilung verzidrtet werden.

Um die EDV möglidrst umfassend einzusetzen, können audr graphisdre Maße
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herangezogen werden. Das bietet sidr im Rahmen der Fortführung an, wenn zuf
Fla&enberedrnung die Sdrnittpunkte mit altear Grenzen bered,net werden müs-

sen. §(/enn die Lage der Sdrnittpunkte auf den neuen Grenzen im voraus nidrt
eindeutig zugeordnet werden kann, muß von der Möglichkeit der Beredrnung von

Alternativsdrnitten Gebraudr gemadrt werden.

Der Einsatz des Haromaten bei der Fortftihrung ist nur bei einer größeren Anzahl
von abzugreifenden Punkten lohnend. Sind nur einige wenige Punkte graphisdr zu

entnehmen, empftehlt es si$, diese aus der Karte mit dem Maßstab abzugreifen
und über identisdre Prmkte in die Beredrnung einzuftihren.

Mit Hilfe der graphisdren Maße können audr, zumindest in einfad'ren Fällen, Ab-
sdrnittsfl ädren ermittelt werden.

3.3.3. Datenerfassung

Für die Datenerfassung, d. h. das Ablodren und Prüfen nadr den Eingabevordruk-
ken, ist nadr Mentz in (4) bei der zentralen Ablodrung wegen des unregelmäßigen
Datenanfalls die Kapazität nidrt mit dem tatsädrlidren Bedarf abzustimmen.

Ähnlidr liegen die Verhältnisse, wenn die Ablodrung für die geodätisdren Beredr-
nungen und die Katasterfortführung zentral bei den Regierungen ausgeführt wer-
den sollte. Hier ist die beim Katasteramt in \fittmund praktizierte dezentrale Lö-
sung vorzuziehen. Im Rahmen des Katasteramtes können der Arbeitsanfall und die
Lodrkapazität besser aufeinander abgestimmt werden, da in stärkerem Maße
Prioritäten gesetzt sowie eilige und nidrt eilige Aufträge untersdrieden werdea
können. Bei dringenden Aufträgen sind die Lodrerinnen, die auf dem Katasteramt
enger mit dem Gesamtgesdrehen veffaut sind, bereit, durdr verstärkten persön-
lidren Einsatz zur Besdrleunigung beizutragen.

3.4. Ubernahme
3.4.1. Kartenfortführung

Die Auswertung der Ergebnisse der EDV beginnt mit dem Hodrzeidrnen der Kar-
tierung. §flenn die Kartierung sadrgemäß unter Einbeziehung der notwendigen
Kontrollen aufgestellt wurde, ist eine Prüfung der Kartierung nid-rt erforderlidr -audr wenn das Dezernat Datenverarbeitung sdrreibt ,,De Kartierung ist ungeprüft".
Das Hodrzeidrnen kann von einer angelernten Zeid-renkraft wahrgenommen wer-
den, bei auftretenden Abweidrungen ist eine Fachlaaft hinzuzuziehen.

3.4.2. Fortführungsnadrweis

Bej de1 Aufstellung des Fortführungsnadrweises ist möglidlst wenig aus dem Er-
gebnisbogen abzusdrreiben, dieser ist als Anlage ,u* Fortftihrurigsnadrweis zu
heften. Eine zweite Beredrnung erübrigt sidr, wenn eine Kartierung gJfertigt wurde.

Von dem Bearbeiter, der den Fortführungsnadrweis aufstellt, werden mit Aus-
nahme der Kostenbered,nung audr die Arbeiten erledi6, die ohne Zusammenhang
mit der EDV bei der Bearbeitung einer Vermessungsiadre anfallen. soweit nod
ein konventioneller Bud'rnadrweis geführt wird, kann die Bearbeitung wie bisher
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zum Absdrluß gebradrt werden. Ist bereits der Bud'rnadrweis-EDV aufgestellt, so

sdrließt dieser Arbeitsgang mit dem Fortführungsnadrweis als Ablodrbeleg.

3.4.3. Kostenberechnungen

§7ährend der Laufzeit der Fortführung des
berechnungen auszuführen und die Kosten
damit vermieden.

Budrnachweises-EDV sind die Kosten-
anzufordern. Verzögerungen werden

3.4.4. Fortführung des Budrnachweises-EDV

§7ar der bisher gesd'rilderte Ablauf von der Beredrnung der Koordinaten über die
Kartierung bis zur Flädrenberedrnung ohne Unterbredrung mit der EDV möglidr,
so entsteht beim Ubergang zum BEDV z. Z. nodt ein Sdrnitt. Die angestrebte
Möglidrkeit, die beredrnete Flädre gleidr masdrinenintern in den Budrnadrweis zu
übernehmen, ist nodr nid,t venvirklidrt. Die Ablodrung nadr dem Fortführungs-
nadrweis erfolgt beim Katasteramt.

Bei der Auswertung der lodrkarten auf der EDV-Anlage werden Verarbeitungs-
protokolle gefertigt, in denen die Fehler aufgezeigt werden. Die Durdrsidrt erfolgt
z.Z. in Hannover beim Dezernat Datenverarbeitung. Zur Vermeidung des Post-
weges wird zu einem vereinbarten Termin vom Katasteramt aus in Hannover an-
gerufen. und eventuelle Fehler fernmündlidr erfragt. Der Bearbeiter beim Kataster-
amt klärt dann die Fehler und gibt in einem zweiten Anruf die beridrtigten Daten
an das Dezernat Datenverarbeitung. Diese Lösung hat sich in den letzten Jahren
sehr bewährt und ganz wesentlid, zur Besdrleunigung beigetragen. rVenn audr das
Dezernat Datenverarbeitung diese Lösung aus internen Gründen nidrt begrüßt, so
sollte sie nach meiner Auffassung bis zur Einführung der Datenfernverarbeitung
mit direktem Zugriff allgem,ein eingeführt werden.

§7enn die Ergebnisse zum Katasteramt zurüd<kommen, sind die versdriedenen
Nachweise zunädrst nadr den einzelnen Empfängern - Amtsgeridrt, Katasteramt,
Finanzamt, Gemeinde und sonstige Bezieher - zu trennen. Durd.r Vergleidten der
Fortführungsnadrweise mit den Fortführungsmitteilungen ist zu klären, ob die
Ubernahme das gewünsdrte Ergebnis erbradrt hat. Nadr der absdrließenden Prü-
fung werden die beim Katasteramt verbleibenden Ausfertigungen in die entspre-
chenden Karteien eingeordnet und die Absdrreibungsunterlagen abgesandt.

3.4.5. Beigebradrte Vermessungssdrriften

§üird ein Budrnadrweis-EDV geführt, so ist bei beigebradrten Vermessungssdrriften
darauf hinzuwirken, daß der Fortführungsnadrweis von der Vermessungsstelle in
der Form des Ablo&belegs aufgestellt wird. Nadr der Vorprüfung können der er-
gänzte Kartenauszug und der Fortführungsnadrweis unmittelbar in den Arbeits-
ablauf amtseigener Vermessungssadren integriert werden (vgl. Abb. 3).

4. [Iberwadrung des Arbeitsablaufes

Die Aufteilung des bisher von einem Tedrniker erledigten Arbeitsablaufes auf
mehrere Spezialisten bedeutet, wie audr Haupt in (2) aus anderem Anlaß festgestellt
hat, ein erheblidres Umdenken und eine Umstellung des eingelaufenen Verfahrens.
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Das ist-bej dem hier gesdrilderten Arbeitsablauf um so mehr der Fall, als neben
der Aufteilung auf spezialisten audr versdriedene stellen.irb.;o;;; ,i;d.

)vje dig große spanne bei der Liegezeit zwischen der Außentätigkeit und der häus-
Iidren Bearbeitung zeigt, kann bii der konventionellen gu".t"ii;; in starkem
Malje nadr der Dringlidrkeit der vermessungssadre Einfluß auf die Eearbeitungs_
zeit genommen werden, soweit nidlt personalmangel oder andere Gründe eit-
gegenstehen.

Beim Einsatz der EDV werden diese Mögli&keiten besdrränkt durch die vom Ka-
tasteramt nidrt beeinflußbaren Laufzeiten und die Anzahl der Beridrtigungen. Es
ist daher um_so widrtiger,_ stauungen.bei bestimmten Arbeitsgängen frühzätig zu
erkennen und durdr flexiblen persänaleinsatz zu behebeo. soläe "st"uurrg"r, o",.n
durd, den nidrt kontinuiedidren Rüd<fluß von der zentralen Daterreia.beitung
häuftg auf, der Arbeitsstand ist daher ständig zu überwachen.

Zur Uberwad'rung des Arbeitsablaufes sind beim Katasteramt in strittmund alle
vermessungssadren in Zippel-Hängemappen untergebradrt. rtti;.ae, r.arbeitungs-
zustand ist eine besondere sdriene vorgesehen, so-daß aus der Är;;fu ;.. an einer
fer:1" hängenden_Mappen sofort der Arbeitsanfall in diesem Ab;;itt erkennbar
ist. Dieses system hat sidr hervorragend bewährt, zumal es ähnlidr wie ein Fließ_
band ohne Aufwand stets auf dem hüfenden ist (vjl. Abb. 4).

5. Zusammenfassung

Beim Einsatz der EDV bei kleinen vermessungssadren tritt kein Zeitverlust ein,wenn-durdr geeignete Organisation und durdr .iandig. Ube.rr,"Äune äes Arbeits_
ablaufes die unvermeidlidren Liegezeiten rtir aie iiur;;, ü;;;"Eöv genutztwerden. Damit kann der von urifangreidren sad-ren bekannie n"ri.*rrriE*ig.-
effekt audr bei der weitaus größeren Zahl kleiier VermessungssJen erzielt wer_den, ohne daß die Einführung der Datenfernverarbeitung ,ir, 

-Ji..i,., 
Zugriffabgewartet werden muß.

Literatur:

(1) AdV:

(2) Haupt, 8.3

(3) Konstanzer, J.:

(4) Mentz, R.;

(5) Vogt, G.:

Beiheft zum JahresberiÖt lgll, S. 56.

Rationalisierung des Arbeitsablaufes mit Hilfe neuer Management-Tedrniken.Nachr. d. Nds. VuKV 1970, S. 114.

Datenverarbeitung in der Nds. vuKv. Nadrr. d. Nds. vuKv rg?2, s. r12.
Inanspruchnahme der zentralerr EDv-Anlagen des Landes Niedersadrsen durdrdie Katasterämter (ohne Buchnadrweis). Nä*rr. d. Nds. vuKv !g72, s. t7g.
Masdrinelle Ausrüstung und Verarbeitung von_ Beredrnungen und zeidrnungenin der Nds. VuKV. Nadrr. d. Nds. VuKV iglZ, S. 137.
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Abb. 3
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Nicht beorbeitungsreif Aufstellen E DV

Vorzu bereiten Zur E DV-Berechnung
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Die Bearbeitung größerer Fortführungsvermessungen

beim Dezernat Neuvermessung

von vermessungsrat Dpl.-lrrg. G r o e n e v e 1 d,

Nieders. Landesverwaltungsamt - Landesvermessung -

l. Einftihrung

2. Häuslidre und örtlidre Arbeiten vor der Polaraufnahme

2.1 . Vorbereitung der Aufnahmeübersidrten

2.2. Ortlidre Vorarbeiten

2.3. Punktnumerierung

3. Polaraufnahme

l. Auswertung der Polaraufnahme

4.1 . Koordinatenberedrnung und Prüfung der Neuaufnahme

4.2. Kartierung

4.2.1 . Kartierung im Maßstab der Flurkarte

4.2.2. Kartierung im Arbeitsmaßstab

5. Abmarkung der abgehenden Grenzen

6. Häuslidre Bearbeitung

6.1 . Nadrweis der Aufmessung und der koordinierten Punkte

6.1 .l . Fortführungsriß

6.1 .2. Vermessungs- bzw. Punktnummernriß

6.2 Flädrenberedrnung

6.2.1 . Flädrenberedrnung aus Koordinaten

6.2.2. Trennstücksberedrnung

6.2 .3 . Zw eite Flädrenberedrnung

6.2. 4 . Ab sdrnittsfl ädrenb eredrnung

6.3. Kartierung im Maßstab 1 :5000

6.4. Abmarkun gsnieders drrift

7. Zusammenfassung
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1. Einftihrung

Im Rahmen seiner Aufgaben führt das Dezernat Neuvermessung größere Fort-
führungsvermessungen durdr, die in der Regel durdr die Regierungs- bzw. Verwal-
tungspräsidenten oder Katasterämter an das Dezernat herangetragen werden.

Anhand der folgenden Ausführungen sotrl gezeigt werden, wie diese Arbeiten im
örtlidren und häuslidren Bereidr durdrgeftlhrt werden, wobei die automations-
geredrte Datenerfassung und §Teiterverarbeitung besonders berüd<sid'rtigt sind.

Eine Fortführungsvermessung sollte möglidrst vor Jahresende mit dem Dezernat
Neuvermessung abgesprodren werden, damit sie in den Jahresplan für das kom-
mende Jahr aufgenommen werden kann.

lwed<mäßig ist die Beifügung eines Kartenaussdrnittes (TK 25 oder DGK 5), aus
dem die Art und der Umfang der Vermessung zu ersehen sind (Anlage 1).

Um einen möglidlst reibungslosen Ablauf in der Zusammenarbeit zu gewährleisten,
folgt eine Bespredrung, bei der gemeinsam die Aufteilung der häuslidren und <kt-
lidren Arbeiten festgelegt wird.

Die _zwed<mäßige Aufteilung der Arbeiten ist von vielen Faktoren abhängig, die
wiederum von verfahren zu verfahren untersdriedlich sind. Das Bearbäiüngs-
minimum einer Fortführungsvennessung durdr das Dezernat Neuvermessung 6e-
steht in der Aufmessung und der Abgabe geprüfter Koordinaten an das Katäster-
amt zur dortigen §Teiterverarbeitung.

Das Maximum umfaßt die vollständige örtlidre Durdrführung der vermessung und
die häusliche Bearbeitung bis zur Aufstellung des Flä&enberedrnungsheftei ein-
sdrließlidr der Berid'rtigung der Flurkarten oder der Herstellung von {ahmen-Flur-
karten.

In den folgenden Ausführungen soll der Ablauf einer größeren bandförmigen
vermessung im ländlidrerr Raum, bei der das Dezernat Nieur..*errung die ärt-
lidren und häuslidren Arbeiten weitgehend übernimmt, näher besd-rrieben werden.

Dabei wird davon ausgegangen, daß beim Dezernat Neuvermessung für die Auf-
nahme elektronisd're Tadrymeter (Reg Elta 14) eingesetzt werden unä fti. die häus_
lidre Bearbeituls die EDV-Anlage iowie das D-gitalisierungrg.rat H"romat der
Abteilung Landesvermessung zur Verfügung stehen.

2. Häuslidre und örtlidre Arbeiten vor der polaraufnahme

Die Ergebnisse der örtlidren Vermessungsarbeiten vor der Polaraufnahme werden
in Aufnahmeübersidrten nadrgewiesen.

2.1. Y orb ereitung der Aufnahmeübersi chten
Als Grundlage der Aufnahmeübersid-rten eignen sidr
a) vorhandene Verm.essungs- oder punktnummernrisse,

b) neu anzulegende Vermessungs- oder punktnummernrisse,

c) Flurkarten oder Vergrößerungen derselben,
d) Ausbaupläne des jeweiligen Vermessrmgsobjektes (2. B. für Autobahnen).
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§(eldre dieser Möglichkeiten bei einem Verfahren angewandt wird, ist von vielen

F"kto..n abhängig-und muß von Fall zu Fall entsdrieden werden.

sollen bei der Fortführungsvefinessung Vermessungsrisse oder- Punktnummernrisse

ä;;g.l.g, *..d.r, (b), ö wird hausl'idr die Rißeinteilung und die Darstellung der

Gr,rndiißsiiuation (2. B. durdr panto graphieren) vorgenommen'

Die Grundrißsituation dient bei den späteren Eintragungen- im vermessungsriß

G. ,.rl als Orientierung und ist für die Anfertigung der Aufnahmeübersicht und

des Fortftihrungsrisses e-rforderlidr. Nadr der häuslidren Bearbeitung muß die inner-

h;iC d; N""ät"rrd.s liegende Grundrißsituation wieder aus dem Vermessungsriß

entfernt werden. Diese Ärbeit läßt sidr umgehen, wenfl von der- Flurkarte ein

r"i.p...n,., Film im Vermessungsrißm_aß^s11f hergestellt _wird. Dadurdr ist einer-

,"i,r'ii. Orientierung bei der Originalrißführung im- let{9 iogna, indem eine

iiä.prrr" je, fit-Ju"ter das leJre Vermessungsriß-Original^gelegt wird (An-

l"se'2). andererseits werden der Neuzustand im Verrnessungsriß-Original und die

ä?""a.ffrnr"tion des Altzustandes auf dem transparenten Film getrennt dargestellt'

Nadr unseren Erfahrungen hat sidr im ländlidlen Raum für die Aufnahmeübersidrt

der Maßstab 1 : 1O00 i. b.sten bewährt, da bei diesem Maßstab einerseits alle

nOrig* Informationen übersid-rtlidr eingeffagen werden können, andererseits das

Fipi*f"r." nidrt zu groß und damit ftir den Feldeinsatz zu unhandlidr wird.

2.2. Artli ch e Vo rarb eiten
Bei den größeren bandförmigen Vermessungen im ländlichen Raum stehen als

Unterlage"n meist einwandfreie und nicht einwandfreie Fortführuflgsvermessungen,

Grundsteuerneuvermessungen, Verkoppelungskarten oder aber audr nur Flurkarten

ohne Zahlennadrweis zur Verfügung.

Vor der Polaraufnahme werden im einzelnen folgende Arbeiten durdrgeführt und

in der sdron erwähnten Aufnahmeübersid'rt nadrgewiesen (Anlage 3):

- Abmarkung des Neuzustandes ohne Berüd<sidrtigung der abgehenden Grenzen.

- Erkundung von Aufnahmestandpunkten (lnstrumentenstandpunkte).

soweit diese nidrt zugleidr Punkte des Aufnahmepunktfeldes sind, werden

sie dennodr, zumindei-t provisorisö vermarkt, um sie bei eventuell notwen-

digen Kontr'oll- und NaÄmessungen wieder benutzen zu können.

- Erkundung, Abmarkung, Sidrerung und Einmessung vo-n-Punkten des Auf'

,"ir."prifu"ldes, die äsätzlidr für die Aufnahme und Sid'rerung der Fort-

führungsvermessung benötigt werden'

- Erkundung und Signalisierung von Paßpunkten (rund 3-5- pro km bei band-

fOi-ig." öb;.tt.r,i, die zur lpäteren Digitalisierung des nidrt zu koordinieren-

den Altzustandes erforderlidr sind'

- Aufsudren von Grenzsteinen oder geeigneten Liniennetzpunkten einwandfreier

;;d ;idr, einwandfreier Fortführungsvennessungen, die mit aufgenommen wer-

den sollen.
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- Messung der Grenzlängen (Spannmaße) entlang des Objektes.

Dabei werden sdron jetzt die nadr der häuslidren Bearbeitung nodr abzu-
markenden abgehenden Eigentumsgrenzen nadr ihrer örtlidren Lage mit
angemessen.

Bei langen geraden Grenzen sollten die Zwisdrenpunkte vermessungstedr-
nisdr als Knid<punkte behandelt werden.

Sollen soldre Grenzen aber streng als Geraden bestimmt werden, so sind
sie einsdrließlidr notwendiger Kontrollen durdrzumessen. Bei der Polar-
aufnahme werden dann nur die Knid<punkte aufgenommen.

Bei großen Verfahren wird zur besseren lfbersidrt und als Grundlage für die nadr
der Polaraufnahme aufzustellende Netzdeftnition eine standpunkt- und Polygon-
übersidrt im Maßstab I : 5000 bis 1 , 10 000 erstellt (Anlage 4). vielfa& biiten
sidr dazu die vorhandenen Polygonübersidrten I :5000 als Grundlage an.

2.3. Punktnumerierung
Für die Polaraufnahme werden in die Aufnahmeübersidrten die Abgrenzungen
und die versdrlüsselungen der Numerierungsbezirke sowie die endgültilen pu,ikt-
nummern nadl dem Punktnumerierungserlaß eingetragen.

Die endgültige Punktnumerierung v o r der Aufnahme hat den vorteil, daß sdron
vorhandene Punktnummetn unverändert verwendet werden können und daß von
der Aufnahme bis hin zum endgültigen Koordinatenverzeidrnis Einheitlidrkeit
besteht.

Allerdings kann man bei großräumigen Verfahren, die sid.r über mehrere Numerie-
rungsbezirke- erstred<en, im Felde nidrt fortlaufend numerieren, sondern muß je-
weils beim §Tedrsel des Numerierungsbezirks größere Veränderungen im Einstell-
werk des Reg Elta 14 vornehmen. Das fordert vom Beobad.rter einä hohe Konzen-
tration und führt leidrt zu formalen Fehlern, die sidr in der späteren häuslidren
Bearbeitung 

-nadrteilig auswirken. Ebenfalls sind die Grenzen dier Numerierungs-
bezirke vielfadl örtlidl gar nidrt festzustellen, so daß falsdre Zuordnungen u-nd
Punktnumerierungen entstehen, die erst häuslich beridrtigt werden können.

Für die örtlidre Aufnahme wäre es daher vorteilhaft, die neu aufzunehmenden
Punkte in freier und aufsteigender Nummernfolge zu ,u-e.ie.en uia ai" 

"na-gültige Numerierung erst nadr der Koordinatenbädrnung 
"na 

lra;stiÄ;n Bearbei-
tung vorzunehmen. Dieses könnte in der EDV-Anlage geidrehen, die absdrließend
ein vergleidrendes Nummernverzeidrnis und eine Kärti"erung ,nii ä""-.nagtiltigei
Punktnummern erstellt.

3. Polaraufnahme

Die bei der Erkundung festgelegten Instrumentenstandpunkte haben in der Regel
einen gegenseitigen Abstand von bis zu 500 m.

Erfahrungsgemäß werden bei größeren Abständen die Identiftzierbarkeit derPunkte und die vorbereitende Eikundung zunehmeid ,Ä*.is*. öls trifft be-
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sonders für die Doppelaufnahme von versdtiedenen Standpunkten aus zu. Diese

wird im Hinblid< auf eine durdrgreifende Kontrolle und Genauigkeitssteigerung
grundsätzlid'r durdrgeführt und edeidrtent die Auswertung erheblid'r.

Die Genauigkeit einer einzelnen Stred<enmessung und einer Rid-rtungsmessung in

einer Fernrohrlage ist in ihrer Auswirkung bei Zielweiten von 500 m etwa gleidr

groß (1_2 cm). Die Aufnahme der Polarpunkte kann deshalb bis zu dieser Ent-

fernung auf die Messung in einer Lage besd'rränkt werden.

Untersudrungen des Dezernats Neuvermessung haben gezeigt, daß die Genauigkeit
der Ridrtungsmessung mit elektronisdren Tad'rymetern durd'r §Tiederholungsmes-
sungen in einer Lage nidrt wesentlidr gesteigert werden kann, da die vorweg er-
mittelten Instrumentenfehler (Zieladtsen-, Kippadrsen- und Indexfehler), um

deren Einfluß die in einer Lage gemessenen Richtungen redrnerisdr korrigiert wer-
den, sid'r als nidrt konstant erwiesen haben und andere instrumentelle Fehlerein-
flüsse (2. B. Teilkreisfehler, Alhidadenexzentrizität) unberüd<sidrtigt bleiben. Da-
gegen kann durd'r Messung in Vollsätzen (Lage I und Lage II) eine höhere Ridr-
tungsgenauigkeit erzielt werden.

Aus diesem Grunde werden das Aufnahmenetz und die polar zu bestimmenden
Polygonpunkte grundsätzlidr in zwei Vollsätzen gemessen.

Die bei den Vorarbeiten zur Polaraufnahme ermittelten und in den Aufnahme-
übersidrten nadrgewiesenen Spannmaße erleidrtern die Identiftzienrng der Punkte
während der Aufnahme. Da sie in die späteren Beredrnungen eingehen, lassen sie

ein falsd-res Aufhalten des Reflektors und Veränderungen an den Grenzmalen zwi-
sdren der Abmarkung und der Aufnahme erkennen.

4. Auswertung der Polaraufnahme

4.1. Koordinatenberechnung und Prüf ung
der Neuaüf nahme

Im ersten Absdrnitt der häuslidren Bearbeitung werden die Koordinaten der neu
aufgenommenen Punkte des Aufnahmepunktfeldes sowie die Koordinaten der
Polarpunkte mit der EDV-Anlage Zuse 25 beredrnet und auf ihre Ridrtigkeit über-
prüft.

Dabei werdea für Polygonzüge die Fehlergrenzen des Polygonpunktfelderlasses
zugrunde gelegt.

Bei der Uberprüfung der Doppelaufnahme hält das Dezernat Neuvermessung eine
lineare Abweidrung zwisdren zweimal ermittelten Punkten von ( 6 cm als Fehler-
grenze an.

Bei der Prüfung der Grenzlängen werden alle Abweidrungen ) 5 cm zwisdren
geredrneter und gemessener Stred<e ausgedrud<t.

Für die neu bestimmten Punkte des Aufnahmepunktfeldes wird eine Polygonakte
nadr dem Polygonpunktfelderlaß zusammengestÄflt.

Zur §feiterverarbeitung liegen damit ftir den Neuzustand durdrgreifend geprüfte
Koordinaten vor, die auf die EDV-Anlage Siemens 4004 übertragen werden.
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4.2. Kartierung
Für den von der vermessung betroffenen Altzustand werden, soweit er an das
Gauß-Krüger-Netz angesdtlossen ist, Koordinaten bered'rnet.

Anhand der Aufnahmeübersid'rt werden die Kartierbefehle für den Neuzustand
und für den an das Gauß-Krüger-Netz angesdrlossenen Altzustand in Ablodr-
belegen aufgestellt. Die EDV-Anlage Siemens 4004 erzeugt aufgrund der Kartier-
befehle und der gespeidrerten Koordinaten einen 8-Kanal-Kartierstreifen für die
Zeidrenanlage Coragraph, die die Kartierung durdrführt (Anlage 5).

Für den n i c h t an das Gauß-Krüger-Netz angesdrlossenen Altzustand wird mit
dem Haromat ein 5-Kanal-Kartierstreifen erzeugt. Dieser wird zusammen mit den
Landeskoordinaten der identisd'ren Punkte @aäpunkte) der Siemens 4(/|,4 zuge-
führt, wo die Beredrnung von Landeskoordinaten über eine Helmerttransforria-
tion erfolgt. Ausgegeben wird ein 8-Kanal-Kartierstreifen für den coragraphen,
der eine weitere Kartierung anfertigt (Anlage 6).

Aus den beiden 8-Kanal-Kartierstreifen wird eine gemeinsame Kartierung in zwei
versdriedenen Maßstäben hergestellt'

4.2.1. Kartierung im Maßstab der Flurkarte (Anlage 7)

Die K-artierung im Maßstab der Flurkarte dient einerseits der uberprüfung der
Digitalisierung und wird andererseits zur späteren Beridrtigung der Flurkart-e be-
nutzt. Als Teidrnungsträger eignet sidr hierfür am besten eirr-. Foli. mit grüner
Renkersdridrt, die nad, der Ritzung nidrt eingesdrwärzt wird.

4.2.2. Kartierung im fubeitsmaßsab (Anlage 8)

Anhand der Kartierung im Arbeitsmaßstab - in der Regel 1 : 500 oder 1 : 1000 -ist zu erkennen, weldre sdrnitte für die abgehenden ö."rrr"n geredrnet werden
müssen. !n {en fal-en, in denen nur ein- graphisdrer Katastennadrweis vorhanden ist,
lassen sidr die Maße für die abgehenden örenre, abgreifen. Diese abgegriffenen
Maße werden sdron hauslidr mit den in der Aufnahäeübersidrt iJg.*ierenen
örtlidr gemessenen Maßen verglidren.

5. Abmarkung der abgehenden Crenzen

fli.t {en tlr $e abgehenden 
.Grenzen geredrneten oder aus der Kartierung imArbeitsmaßstab @.2.2) abgegriffenen Ab-sted<ungsmaße werden äi. ö..r,rpunkt"

ördid'r abgesetzt und abgemarkt.

Hierbei ist zu entsdreiden, ob die aus der Kartierung abgegriffenen Maße unver-ändert an Behalten oder auf grund örtri dr vorhand."J C.:'r;;; ;ää" werd.en
mussen.

Ytr!* die abgehenden Grenzen abgemarkt und aufgemessen sind, liegen frirdie weitere häuslidre Bearbeitung alle Uriterlagen vor.
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6. Häusliüe Bearbeitung

6.1. Nachweis der Auf messung und der koordinierten
Punkte

6.1.1. Fortführungsriß

Die Aufnahmeübersid'rt weist die Situation des Alt- und Neuzustandes, die ange-

sdrlossenen Fortführungsvermessungen, das Aufnahmeptmktfeld, die gemessenen

Grenzlängen und die Punktnumerierung nadr. Sie wird hinsidltlidr der Rötung der
neuen Grenzen und Grenzmale ergänzt (Anlage 9) und bildet zusammen mit der
Auflistung der polaren Reindaten (Anlage 10) als Zahlennadrweis den Fortfüh-
rungsriß. Die polaren Reindaten sind die horizontalen Stred<en in Geländehöhe und
die Ridrtungen, verbessert um den Einfluß von Zieladrsen', Kippadrsen- und Index-
fehler.

6.1.2. Vermessungs- bzw. Punktnummernriß

Aus den Aufnahmeübersidrten werden, soweit sie nid'rt als Rißoriginal (siehe 2.1

a) und b) ) geftihrt sind, im gewünsd'rten Maßstab neue Vermessungs- bzw. Punkt'
nummernrisse angelegt oder vorhandene ergänzt. Dabei kann im einfadrsten Falle
der Nachweis darauf besdrränkt werden, nur die Punktnummern im Vermessungs-
oder im Punktnummernriß aufzuführen (Anlage 11) und das Koordinatenverzeidr-
nis als zahlenmäßigen Beleg hinzuzufügen.

Geht man davon aus, daß - wie besdrrieben - mit der Aufnahme ein gut abge-
marktes, gesidrertes und eingemessenes Aufnahmepunktfeld gesdraffen und be-
stimmt wird, so läßt sidr mit Hilfe der Koordinaten jederzeit jeder beliebige Punkt
mit der erforderlid-ren Genauigkeit wiederherstellen. Im Hinblid< auf den zuneh-
menden Einsatz programmierbarer elektronisdrer Tasdrenredrner im Außendienst
ist dazu die Voraussetzung gegeben. Der Nadrweis der Vermessungsergebnisse in
Form des Punktnummernrisses und des beigefügten Koordinatenverzeidrnisses ein-
sdrließlidr der polaren Reindaten, wird daher in der Zukunft angestrebt.

Da diese Voraussetzung bisher kaum gegeben war, beredrnet das Dezernat Neu.
vermessung auf \üIunsdr der Katasterämter zusätzlidr orthogonale Messungsele-
mente und bietet dabei versdriedene Möglidrkeiten an:

a) Umformung der aus polaren Messungselementen gewonnenen Landeskoordi-
naten auf sdron bei der Abmarkung entspred,end berücksidrtigte Vermessungs-
linien und Eintragung der daraus ermittelten orthogonalen Maße in den Ver-
messungsriß. Diese Umformung hat den Nadrteil, daß vorhandene Netzspan-
nungen voll in die orthogonalen Maße eingehen.

Zur Kenrzeidrnung dafür, daß es sidr um transformierte Maße aus [.andes-
koordinaten handelt, werden sie im Vermessungsriß eingeklammert.

b) Die Aufnahmezüge werden in einem örtlidlen zwangsfreien System ohne An-
bringung von Gauß-Krüger-, Legal- und NN-Reduktion geredrnet. Mit den
dabei gewonnenen örtlidren Koordinaten wird die sdron rmter a) besd,riebene
Transformation durd'rgeführt, so daß hierbei lediglidr eine Umformung polarer
in orthogonale Messungselemente erfolgt.
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Die Beredrnung in einem örtlid'ren Koordinatensystem hat den weiteren Vor-
teil, daß anhand der linearen Abweidrungen zwisdren den doppelt bestimmten
Polarpunkten leidrt ein Uberblid< über die erzielte Meßgenauigkeit einerseits
und - im Vergleidr zu den linearen Abweidrungen der im Landessystem be-
stimmten Polarpunkte - ein Maß für den Einfluß der Netzspannungen ande-
rerseits gewonnen werden kann.

Bei der Eintragung in den Vermessungsriß werden diese Maße n i c h t einge-
klammert, da es sidr um unverfälschte Messungsdaten handelt (Anlage 12).

Diese Methode laßt sidr natürlidr nur anwenden, wenn alle Aufnahmepunkte
durdr Ridrtungen und stred<en miteinander verbunden sind und alle Endpunkte
der ausgewählten umformungslinien bei der Polaraufnahme mitbestimmt wur-
den.

c) Umformung nadr a) oder b) in Listenform, wobei lediglidr die Nummern der
Umformungslinien im Vermessungsriß nad-rgewiese, weräen.

6.2. Flä ch enb er e ch nun g

6.2.1. Flädlenberedtnung aus Koordinaten

Die Flädrenberechnung des Neuzustandes und des koordinierbaren Altzustandes
wird aus Landeskoordinaten vorgenommen.

Bei kleinen übersdraubaren Verfahren wird diese Fläd-renberedrnung mit der Er-
stellung des Kartierstreifens (s. 4.2) verbrmden. Bei der Bearbeitunf großer Ver-
fahren hat sidr beim Dezernat Neuvermessung die Trennung uo, Käriie.ung und
Fläd-re-nberedrrlrg - aus Gründen der u-bersidrtlidrkeit- rrotz des grö-ßeren
Sdrreibaufwandes - als zwed<mäßig erwiesen.

6.2.2. Trennstücksberer:hnung

Haben sid, beim Abmarken der ah-gehenden Grenzen gegenüber den abgegriffe-
nen Maßen aus der Kartierung grtißere Abweidrungen är§eben, so wird, il.rrn .,
sid'r um wenige Fälle handelt, äiä Kartier.rng v o r ä.. g.äli.äen ptidrenbered,-
nung von Hand korrigiert. Haben sid-r abär mehrere [roi]ere Abweidrungen er-
geben, so wird anhand der bei der Aufmessung ermitälten einwandfreien Koor.
dinaten eine neue Kartienrng (4.2.2.) mit der EDü-Anlage erstellt.
Für die Fläd'renberedrnung der Trennstücke wird, soweit eine Beredrnung aus ein_wandfreien Koordinaten nidrt möglidr *,"., 

"ufg.urra 
aierei-x1iti-e-.u-ng";; Htli;

des Haromaten ein 5-Kanar-Lodrsieife" eÄteltl a.i ri a.. sr.r""r, iiro+ - wieunter 4.2 besdrrieben - ausgewertet wird.

Als Paßpunkte werden dabei die euadratnetzpunkte verwendet. Der linke untere
Quadratnetzpunkt auf der jeweirigen Kartieruni *r,art ai. r"*ä";ä; : 100 m,x:100m.
Entspred-rend dem vorhandenen Maßstab ergeben sidr die Koordinaten der wei-teren Quadratnetzed<en (Anlage I 3).
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Bei dieser Verfahrensweise ersdreinen im Ausdrud< des Haromatprogramms eben-

falls örtlidre Koordinaten, so daß keine Venvedrslung mit Landeskoordinaten er-

folgen,kann.

6.2.3. Zw eite Flädrenberedrnung

Für die aus einvyandfreien Koordinaten beredrneten Flädren wird in der Kartie-
rung im Arbeitsmaßstab $. a.2.2) mit Hilfe des Haromaten (s. 6.2.2) die zweite

Fläd'renberedrnung durdrgeführt.

5.2.4. Absdmittsflädrenberedrnung

Die Sdrätzungsgrenzen werden entweder über Vergrößerung oder Dgitalisierung
in die Kartierung im Arbeitsmaßstab (s. 4.2.2) übernommen.

Ansdrließend wird, wie utter 6.2.2 besdrrieben, die Absdrnittsberedrnung durdr-
geführt.

6.3. Kartierung im Maßstab 1:5000
Bei großen flädrenhaften Fortführungsverrnessungen wird zur Fortführung der
DGK 5 eine Kartierung mit altem und fleuem Zustand im Maßstab 1 : 5000 als

Inselkartierung auf grüner Renkersdridrt hergestellt.

6.4. Ab markun g sn i e der s ch ri f t
Als Absdrluß det vom Dezernat Neuvermessung durdrgeführten Arbeiten wird die
Skizze zur Abmarkungsniedersdrrift gefertigt und von dem Außendienstbeamten,
der die Vermessung durdrgeführt hat, die Abmarkungsniedersdrrift aufgenommen.

7. Zusammenfassung

Die Erfahrungen im Dezernat Neuvermessung haben ergeben, daß sidr bei einem
gut aufeinander abgestimmten Einsatz der elekronisdren Tadrymeter, der automa-
tisdren Redren- und Zeidlenanlage und des Dgitalisierungsgerätes Haromat der
gesamte Ablauf, nidrt nur einer bandförmigen, sondern jeder größeren Fortfüh-
rungsvermessung im örtlidren und häuslidren Bereidr wesentlidr vereinfad'ren und
besdrleunigen läßt.

Der vorstehende Aufsatz stellt nidrt nur einen interessanten Beitrag zur ,,Bearbei'
tung größerer Fortführungsvennessungen beim Dezernat Neuvermessung" dar, son'
dern sdrneidet in einigen Passagen Probleme an, die meines Eradrtens einer weite-
ren Dskussion wert sind. So ist die Absidrt, die ,,Vermessungsergebnisse in Form
des Punktnummernrisses und des beigefügten Koordinatenverzeidrnisses einsdrließ-
lidr der polaren Reindaten" nadrzuweisen (vgl. 6.1.2), für Fortführungsarbeiten
sidrerlidr von Bedeutung. Idr würde es begrüßen, wenn einige sdrriftlidre Mei-
nungsäußerungen hinsidrtlidr dieses Punktes - aber audr anderer - zur Dialektik
des Themas beitragen könnten.

Der Sdrriftleiter
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Probleme der Mitarbeiterbeurteilung

Von Vermessungsoberrat§7. v o n D a a c k,
Nds. Ministerium des Innern

(Nadr einern Vortrag anläßlidr der Fortbildungstagung für Bedienstete der Nieder-
sädrsisdrenVermessungs- und Katasterverwaltung im Dezember 1973 in Bad Sadrsa)

1. Vorbemerkung

Bei der Planung der Fortbildung in der Verwaltung wird es u. a. audr darum gehen,
das gegenwärtige Beurteilungsverfahren zu systematisieren, um durdr Eignungs-
beurteilung und Leistungsmessung zuverlässige, vergleidrbare und nadrprüfbare
Informationen über Eignung, Fähigkeiten und Leistungen zu gewinnen.

Nun mag diese Forderung leidrter ausgesprodren als in die Tat umzusetzen sein;
denn hierbei handelt es sidr um einen Problemkatalog, der die zwisdrenmensdr-
lidren Beziehungen anspridrt und somit bereits von vornherein systemimmanente
Sdrwierigkeiten mit sidl bringt. Der Artikel ,,Mensdr" ist numerisd'r nidrt meflbar;
dies ist sidrerlidr audr der Grund dafür, daß man leidrt bestimmten Vorurteilen
unterliegt. Eines dieser Vorurteile z. B. ist, daß man glaubt, einen Mensdren zu-
treffend beurteiler zu können, weil man ihn sdron jahrelang kennt; ein anderes
Vorurteil mag darin bestehen, daß man glaubt, allein ein standardisiertes Form-
blatt mit vorgegebenen Beurteilungskategorien würde für eine objektive Beurtei-
lung ausreidren.

Es müßte aber andererseits möglidr sein, die zahlreidren Fehlerquellen im Beob-
adrtungs- und Beurteilungsprozeß aufzuzeigen und sidr bewußt zu madren. Dieses,
sowie die Auswirkungen auf das Beurteilungssystem, sollen Gegenstand dieses Auf-
satzes sein.

2. Sinn und Zwe& der Mitarbeiterbeurteilung

§7enn man-_sidr überlegt, wofür Mitarbeiterbeurteilungen gebraudrt werden, könn-
ten ganz allgemein - dabei mödrte idr audr Gesidrtslunkte der §Tirtsdrafi impli-
2is1gn - folgende Punkte genannt werdens

t. Prüfung, ob ein Mitarbeiter den Anforderungen einer stelle gered-rt wird,

2. Entsdreidung über Beförderung und Versetzung,

3. Ermittlung von Ausbildungs-(Fortbildungs-)bedarf eines Mitarbeiters

4. sdraffung einer geredrten Basis für Lohn- und Gehaltsfestsetzungen.

Zwisdren diesen Punkten bestehen sidredidr gewisse Korrelationen; sie sind audr
für uns - und damit meine idr ftir die verwa.i:tung - nidrt uneingesdrrrinkt ,"pio-
duzierbar. Idr mödrte deshalb nodr einen Gesi&ts-punkt anfügen, ä., i*boorrd.r.
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aus Verwaltungssidrt von §(idrtigkeit ist und in Zukunft immer mehr an Bedeu-

tung gewinnen wird, nämlidr:

für eine rationelle und geredrte Personalpolitik, -planung und -fördenrng

sind Mitarbeiterbeurteilungen in verbindlidrer Form unerläßlidr.

Oder etwas plakativer ausgedrüd<t, der ridrtige Mann am ridrtigen Platz.

In einer anderen Betrad'rtungsweise dargestellt :

Sinn der Beurteilung für den Vorgesetzten: ridrtiger Einsatz des Mitarbeiters unter
Vermeidung von zwisdrenmensdrlidren Konfliktsituationen.

Sinn der Beurteilung für den Mitarbeiter: er wird als Mensdl und nid'rt als Arbeits-
einheit aufgefaßt; die Beurteilung nutzt und hilft audr dem Beurteilten'

Beim Beurteilungsprozeß wird es daher gelten, die persönlidre Entsd'reidung durdr
eine Beurteilung zu versadrlidren.

M a ß s t a b für die Beurteilung werden Eignung, Fähigkeit und Leistung sein.

Daß dies in starkem Maße ein ,,gleitender Maßstab" ist, habe idr anfangs bereits
kurz erwähnt. Die Fehler, die hierbei auftreten, sollen im fol§enden aufgezeigt
werden.

3. Psydrologisdre Gnrndlagen der Mitarbeiterbcurteilung

Um ein Urteil über einen Gegenstand oder eine Person abgeben zu können, muß
man Informationen über sie haben, die durdr Beobadrtung gewonnen werden.
Aber sdron die §[ahrnehmung enthält Fehlerquellen und wird von subjektiven
Faktoren beeinflußt.

Die psyd,ologisdren Grundlagenüberlegungen bei der Analyse des Beurteilungs'
prozesses gehen von drei Gruppen von Beurteilungsfehlern aust

1. Fehler, deren Ursadren eher beim Urteiler liegen,

2. Fehler, deren Ursadren eher beim Beurteilten liegen und

3. Fehler, deren Ursadren in den Urteiler und den Beurteilten übergreifenden
Faktoren liegen.

Idr werde im folgenden von einem Sd'rema nach Dr. Braune, Institut für §[irt'
sdnfts- und Sozialpsydrologie in Nürnberg, ausgehen.

1. Fehler, deren Ursadren eher beim Urteiler liegen.

1.1. Subjektive oder individuelle Faktoren.

Dieser Begriff bezeidrnet Urteilsfehler, die ihre Ursadre in der grundsätzli& gege-

benen Subjektivität der mensdrlidren §Tahrnehmung haben.

Beispiel: Beeinflussung des Urteils durd'r Einstellungen, Erwartungen, Stimmungen,
Gefühle, \ürünsdre, Interessen, Gewohnheiten, Meinungen und ähnlidres.
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1.2. überstrahlung (Halo-Effekt, Korelationseffekt).

Sehr positive oder negative Urteilseindrüd<e beeinflussen in unangemessener \ü7eise

die nadrfolgenden Urteile.

Beispiel: Der Klassenbeste in der Sdrule erhält audr in soldren Fädrern gute Noten,
in denen er eigentlidr keine guten Leistungen erbringt. Umgekehrt werden Sdrüler
mit sdrled'ten l-eistungen in einigen Fädrern dagegen in anderen Fädrern eher
unterbewertet.

1.3. Implizite oder,,naive" Persönlidrkeitstheorie.

Urteiler untersd'reiden sidr in ihren Annahmea über Zusammenhänge von zu be-
urteilenden Eigensdraf ten.

Beispiel' Aus gleidrem Ausgangsmaterial werden versdriedene Sdrlußfolgerungen
gezogen: ,,wer intelligent ist, ist audr ehrlidr" -,,wer intelligent ist, ist audl
rafffniert".

2. Fehler, deren Ursadren eher beim Beurteilten liegen.

2.1. Uberformung.

Untersdriedlidre Faktoren beeinflussen das Urteil des Urteilers, ohne daß diese
objektiv gesehen zur zu beurteilenden Eigensdraft in Beziehung stehen.

Beispiel, Bedeutung von Kleidung oder Haartradrt für Urteilsbildungen.

2.2. Verhalten als sozialer Tatbestand.

Zu beurteilende Verhaltensweisen sind teilweise eher Funktion von Bezugsperso-
nen und -gruppen und nidrt Funktion einer persongebundenen Eigensdraft.

Beispiel: Jugendlidre, die sidr so verhalten, wie es in ihrem keundeskreis üblidr
ist (wie es die ,,Gruppennorm" vedangt), wie es aber nidrt unbedingt der person-
gebundenen Eigensdraft entspridrt.

3. Fehler, deren Ursadren in den Llrteiler und den Beurteilten übergreifenden
Faktoren liegen.

3.1. Außere Situation

Die jeweilige situation, in dersidr urteiler und Beurteilter befinden, wird durdr
subjektive Faktoren beeinflußt. Zu beurteilendes verhalten ist dabei eher Funk-
tion der jeweiligen Situation und nidrt Funktion persongebundener Urteiler- und
Beurteilerei gensdraften.

Beispiel: Die äußere Situation kann bedingt sein durdr die Art des Betriebes, die
familiäre Situation, aber audr durdr kurdristige Konstellationen.

3.2. §fedrselseitige Beeinflussrmg (Soziale Interaktionssituation)

Urteiler und Beurteilter steuern in Urteilssituationen gegenseitig ihr Verhalten.
Dadurdl ist das zu beurteilende Verhalten eher Funktion di.rer St.u.rung in der
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Urteilssituation und nidrt Funktion persongebundener Eigensdraften desBeurteilten.

Beispiel: Durö eine Außerung des Urteilers ändert der Beurteilte seine Position.
Es kommt zu einem Steuerungs- und Regelungsprozeß, der die persongebundenen
Eigensdraften nidrt erkennen läßt.

Aus dem Vorhandensein der Fehlerquellen müßte man den Sdrluß ziehen, daß
eine einigermaßen zutreffende und geredrte Mitarbeiterbeurteilung gar nidrt mög-
lidr ist. Andererseits werden Beurteilungen, wie eingangs bereits gesdrildert, ge-

braud'rt. Es besteht also die Notwendigkeit, aus der Analyse des Urteilsprozesses
heraus Beurteilungssysteme und -verfahren zu entwid<eln, die dazu beitragen, daß
Urteilsfehler überhaupt erst entded<t, Urteilsfehler reduziert und die Urteile ver-
gleidrbar werden.

4. Beurteilungssysteme

Als erstes wäre hier die f reie Beurteilung zu nennen (wobei sidr die
Frage stellt, ob man in diesem Fall von einem ,,System" spredren kann). Der Ur-
teiler besdrreibt frei und mit eigenen Vorten seinen Eindrud< vom zu Beurteilen-
den und versud'rt so, ein mtiglidst differenziertes und gesd'rlossenes Bild der Per-
sönlidrkeit zu sdraffen.

Der Vorteil bei diesem Verfahren liegt darin, daß man - durdr kein Sdrema ein-
geengt - die Ä{öglidrkeit hat, den zu Beurteilenden in allen individuellen Nuancen
darzustellen und von ihm ein redrt plastisdres Bild zu entwerfen. Nadrteilig wirkt
sidr hierbei aus, daß ein differenzierter §Tortsdratz vorausgesetzt wird und daß
damit soldre Eindrudcsbesdrreibungen weitgehend von der sprad,lidren Ausdrud<s-
fähigkeit des Beurteilers abhängen. Außerdem gehen in die Beurteilung die per-
sönlid'ren Gesidrtspunkte des Beurteilers, die evtl. an auffälligen Beobadrtungen
aufgehängt sind, sehr stark ein. Es liegt auf der Hand, daß die Vergleidrbarkeit
sold'rer Beurteilungen gering und eine Bewährungskontrolle mangels fehlender
identisdrer Begriffe kaum möglidr ist. Man geht heute deshalb dazu über, systema-
tisierte, standardisierte - oder wie man auch sagt: ,,gebundene" - Systeme zu
verwenden.

Zu einem derartigen System gehört das Kennzeichnungsverfahren.
Der Beurteiler verfügt über eine Merkmalsliste, dre meist mehrere Eigensdraften
enthält. Bei jedem Merkma,l ist zu entsdreiden, ob und in weldrem Umfang es zu-
trifft (Beispiel 1).

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß es eine eindeutige Stellungnahme heraus-
fordert, da das Denkgerüst, das hier gegeben wird, zur Vollständigkeit veranlaßt.
Zudem ist im gewissen Umfang ein Vergleidr möglidr. Nadrteilig wirkt sidr aus,
daß die in den Merkmalslisten enthaltenen Eigensdraften nidrt auf konkrete Ver-
haltensweisen bezogen werden. §7er in einem Fall z. B. sorgfältig ist, kann in einem
anderen nadrlässig sein. Außerdem wird oftmals der Ausprägungsgrad des Merk:
mals nidrt genau angegeben.

Man arbeitet deswegen versdriedentlidr sdron nadr E i n s t u f u n g s v e r f a h r e n
mit numerisdrer Klassiffzierung. Hierbei ist es üblidr, daß der Beurteiler zu jedem
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Merkmal eine Skala erhält. Diese Skala, die fünf- bis neunstellig sein sollte, ver-
sinnbildlidrt die Ausprägungsgrade eines Merkmals (Beispiel 2).

Als Vorteil wäre zu nennen, daß zunädut einmal ein Eindrud< relativ großer Ob-
jektivitat entsteht. Die Zahlenwerte, die den Ausprägungsgrad eines Merkmals
kennzeidrnen, sind vergleidrbar; man kann mit ihnen weitere Redrenoperationen
anstellen. De Durdrführung einer derartigen Beurteilung ist einfadr und setzt beim
Beurteiler wenig Vorkenntnisse voraus. Der große Nadrteil dieses Verfahrens liegt
darin, daß die Zahlen eine bloße Sdrätzung darstellen; es kommt zu subjektiven
Sd'rätzungsfehlern, der Maßstab versdriebt sich z. T. erheblidr. ,,Und sdrließlidr",
so stellt DIRKS in einem Beitrag im Handbudr der Psydrologie fest, ,,ist die Fest-
stellung eines seelisdren Sadrverhaltes durdr eine soldre Quantiffzierung erheblidr
vergröbert, so daß alle Nuancen verloren gehen und die mensdrlidre Persönlidrkeit
in ein Zahlensdrema aufgelöst wird, das der ganzheitlidren Struktur seines §Tesens
grundsätzlidr nid,t geredrt zu werden vermäg."

Eine Kombination von begrifflidter und numerisdrer Einstufung stellt der ,,situativ"
formulierte Personalbogen dar. Hierbei handelt es sidr um eine Kombination von
begrifflidrer und numerisd'rer Abstufung. Um die vergröberung der numerisdren
Klassiffzierung einerseits zu vermeiden, eine Dfferenzierung der Begriffe anderer-
seits zu ermäglid'ren, wird versudrt, eine kontinuienlidre Abstufung für den Aus-
prägungsgrad durdr eine besdrreibende Formulierung zu erreidren (Beispiel 3).

De Gegenüberstellung zeigt, daß alle verfahren der Personalbeurteilung vor- und
Nadrteile haben. Letztlidr kann es deshalb audr nur sinnvoll sein, dem Beurteiler
Ridrtlinien oder Hilfsmittel an die Hand zu geben, die ihm ermöglidren, ohne
spezielle psydrologisdre Ausbildung der Aufgabe der Personalbeurteilung in eini-
germaßen objektiver §/eise geredrt zu werden.

Bei {er Entwiddung, Prüfung und Anwendung von Beurteilungssystemen sollte
jedodr auf folgende Gesidrtspunkte geadrtet werden,

1. Entwi&lung-von urteilskategorien; also eine systematisierung auf der Grund-
lage von Arbeitsplatzanalysen und der Besdrreibung von AnfJrderungen.

2. Entwid<lung von Abstufungen versdriedener Ausprägungsgrade innerhalb der
urteilskateqorien; also Einstufungsverfahren u, ä (.nnläidrnung der Abstu-
fungen durdr verhaltensbezogene Besd.rreibungen.

3. Festlegung, zumindest aber-uberprüfung von urteilsverteilungen im Hinblid<
auf. d1e urteilskategorien. Hierzu bedient man sidr der Normäverteilung (vgi.
audr Punkt 5 ,,uberprüfung von urteilsverteilungen mit Hilfe der Normalver-
teilung").

a. uberpnifung der Gültigkeit und Nützlidrkeit des Beurteilungssystems. Metho-
disdrer zygao€' qäreil diesem Fall ein vergleidr von Bewährrinjsprognosen mit
der tatsädrlidren Bewährung

5. Periodisdre Beurteilungen durdr zwei una.bhängige Beurteiler, sdrulung der
Urteilenden und Bespredtmg der Urteile mit den üir.teilt.n.
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Natürlidr ist audr das optimale System

lung, wenn der Beurtei'lte nidrt bemüht
lichst weitgehend frei zu madren.

kein Garant ftir eine zutreffende Beurtei-
ist, sich von subjektiven Eindrücken mög-

s. Uberprttfung von Urteilsverteilungen mit Hilfe der Normalverteilung

Die Uberprüfung von Urteilsverteilungen im Hinblid< auf die Urteilskategorien
wird in aller Regel mit Hilfe der sogenannten Normalverteilung, der Gaußsdren
Kurve, vorgenommen. Man geht nämlidr davon aus, daß nidrt nur die zufälligen
Fehler beim Messen, sondern audr viele physisdre und psyd'risdre Merkmale ent-
spredrend dieser Kurve verteilt sind. Dies bedeutet: wenn eine hinreidrende An-
zahl von Mitarbeitern nad'r mehrstufigen Skalen beurteilt wird, sind die Beurtei-
lungen mit großer '§Tahrsd'reinlidrkeit d a n n am angemessensten, wenn sie sidr
entspredrend der Normalverteilung auf die versdriedenen Skalenwerte verteilen.
Abbildung 1 zeigt die Normalverteilung bei einer fünfstuffgen Skala. Verlagert sidr
die Kurve in den positiven Teil der Skala, so liegen zu nadrsidrtige Urteite vor;
umgekehrt kommt es bei zu strengen Urtei'len zu einer Vedagerung in den nega-
tiven Teil der Skala. Eine Uberhöhung der Kurve wird es in dem Fall geben, in
dem weniger extreme und mehr durdrsdrnittlidre Beurteilungen gegeben werden.

In Abbildung 1 ist ferner der Versud'r unternommen worden, etwa 50 Beurteilungs-
noten für Bedienstete des höheren vermessungsted'rnisdren Veqwaltungsdienstes zu
einem Polygon zu verbinden. Sind diese §(rerte audr aus den versd'riedensten Grün-
den für die Darstellung in Form einer Normalverteilung nidrt geeignet, so läßt sidl
jedodr ablesen, daß die Beurteilungen insgesamt zu nadrsidrtig ausfallen. Dies muß
nidrt an den Urteilern liegen, sondern kann audr im Beurteilungssystem selbst be-
gründet sein.

6. Regelung im Bereidr des Niedersädrsisdren MI

Die dienstlidre Beurteilung ffndet ihre gesetdidre Grundlage in der niedersädr-
sisdren Laufbahnverordnung. Hierin heißt es u.a.: ,,Eignung und Leistung des
Beamten sind mindestens alle fünf Jahre, oder, wenn es die dienstlid're oder per-
sönlidren Verhältnisse erfordern, zu beurteilen." Und des weiteren, ,,Die Beurtei-
lung soll sidr besonders erstred<en auf allgemeine geistige Veranlagung, Charakter,
Bildungsstand, Arbeitsleistung, soziales Verhalten und Belastbarkeit. Die dienst-
lidre Beurteilung ist mit einem Gesamturteil und mit einem Vorsd'rlag für die wei-
tere dienstlidre Verwendung abzusdrließen."

Im Gesd-räftsbereidr der Niedersädrsisd'ren Vermessungs- und Katasterverwaltung
wird bei der dienstlid'ren Beurteilung der Beamten nad'r dem Gem.RdErl. des Nds.
MI und der übrigen obersten Landesbehörden vom l. 3. 1968 i. d. F. vom 2.4.1970
verfahren, der zur näheren Ausführung der NLVO herausgegeben worden ist. Die-
ser Erlaß setzt sid, hauptsädrlidr mit Inhalt, Zeitpunkt und Zuständigkeit ausein-
ander; besondere Formblätter sind dafür nidrt vorhanden.

\7enn man versudrt, diese Regelung einem der besdrriebenen Systeme zuzuord-
nen, so mödrte id'r meinen, daß wir unsere Vorsdrriften am ehesten mit der ,,freien
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Beurteilung" mit allen ihren Vor- und Nadrteilen vergleidren könnten. Zwar sind
im besagten Runderlaß einige Merkmale wie Fähigkeiten und Leistungen, Fleiß,
Diensteifer, Zuveilässigkeit, fadrlidres §Tissen und Belastbarkeit aufgeführt,
dennodr sind dies m. E. sehr globale Begriffe; eine Detaillierung nach Art und Um'
fang bleibt dem Urteiler überlassen. Es ist deshalb beabsidrtigt, die Beurteilungs-
vorsdrriften neu zu formulieren.

7. Sdrlußbemerkung

Es ist wohl kaum möglidr, ein Thema, wie es die Mitarbeiterbeurteilung darstellt,
in einem Aufsatz von wenigen Seiten ersdröpfend zu behandeln. Fragen, die in
diesem Zusammenhang diskutiert werden müßten, wären z. B. 

'

1. §7as soll beurteilt werden?

Idr habe Eignung, Leistung und Fähigkeiten genannt; das sind aber ja nur sehr
globale Klassiftzierungen, die differenziert werden müßten.

2. §7er beurteilt?
Der Vorgesetzte? Der direkte Vorgesetzte? Oder gar die Mitarbeiter?

3. Beurteilungsgesprädr.

Sollte es überhaupt stattftnden? Zu weldrem Zeitpunkt sollte es geführt wer-
den? Sollte die Möglidrkeit bestehen, nadr einem Beurteilungsgesprädr die Be-

urteilung abzuändern?

4. \ü[ann sollten Beurteilungen abgegeben werden?

Regelmäßig oder nur aus gegebenem Anlaß oder beides? (Im übrigen wendet
man sidr gegen eine Beurteilung aus Anlaß z. B. einer Beförderung und plädiert
für regelmäßige Beurteilungen.)

5. Soll eine Zensur gegeben werden?

Gleiche Beurteilungen haben mandtmal redrt untersdliedlidte Zensuren.

Dieser Fragenkatalog ließe sidr sidrerlidr noch fortsetzen. Mir ging es in meiner
Sd'rilderung darum, einmal aufzuzeigen - oder sollte idr besser sagen, anzurei-
ßen -, weldre Problematiken, aber audt weldre Möglidrkeiten dieses Thema in
sidr birgt. Vielleidrt veranlaßt es uns, die Beurteilungen von Mitarbeitern mand,-
mal etwas _sorgfältiger zu madren. Si&erli& gibt es eine Anzahl von Beurteilungen,
die unproblematisd, sind. Es gibt aber auch die sogenannten Gefalhgkeltsbeuitei-
lungen; idr meine, daß hierbei etwas ,,Mut zur couiage" nid'rt nur ftir die verwal-
tung, sondern audr für den Beurteilten selber auf die Dauer von Nutzen ist. Eine
andere Meinung besteht vielleidrt darin, daß man glaubt, den zu Beurteilenden
ohnehin zu kennen - eine sdrriftlidre Beurteilung sei nur nod.r sdrmü&endes Bei-
werk. Das mag für den direkten vorgesetzten zutreffen; aber sdron an nädrst
höherer Stelle,- die aufgrund der Beurteilung Entsd.reidungen zu treffen hat, können
diese persönlidren Kenntnisse nidrt mehr unbedingt vorauigesetzt werden.

vielleidrt besteht die Auffassung, daß es müßig sei, eine Angelegenheit zu behan-
deln, auf deren Gestaltung wir als vermessungsfadrleute ienlg Einfluß haben.

85



Zudern seien hier Dinge angesprodren, die im Augenbli& nodr gar nidrt akut sind.
Dem mödrte idr entgegenhalten, daß wir bei aller Euphorie über Produktionszahlen
und Leistungsziffern jede Gelegenheit nutzen sollten, um uns audr einmal mit dem
auseinander zu setzen, was Verursadrer und Veranlasser jeglidren Arbeitsprozesses
ist: nämlidr der Mensö als unser Mitarbeiter.

Llteratu:

L Dr. P. Brautre: Psyöologisdle Gruudlagetr der Personalbeurteilung,
(Vortrag aus Aalaß einer Fortbilduagstagung)

2, Sdrmalbadr; Problematik und Methodik der Beurteilung von Mitarbeitern und Auszubildendeu.
(vortrag aus Anlaß einer FortbilduDgstagung)

3. Malagement für alle Führungskräfte iD Wirtsdlaft und verwaltung (Band II, Nr. 19).

(Begleitmaterial zur gleiönamigen FerDsehserie)

4, Handbudr der Psydlologie, Band 9, Pessagen zur Personalbeurteilulg.

Abbildung 1

zu nachsichtige
Beurteilung

zu strenge Beurteilung

mehr durchschnittliche Beurteilung
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Beispiel 1

Berufswidrtige Einzelfähigkeiten, -fertigkeiten, -kenntnisse und .eigensdraftcn

l. Allgemeine Intelligenz:

2. Organisationsfähigkeit :

3. Spradrlidrer Ausdrud<'
a) sdriftlidr,
b) mündlidr'

4. Allgemeine und besondere Fadrkenntnisse:

5. Selbständigkeit und Reife des Urteils:

6. Verhandlungsgesdrid<,

7. Einsatz- und Arbeitsbereitsdraft s

8. Arbeitstempo:

9. Leistungsqualität,

10. Belastbarkeit:

1 1. Auftreten und Umgangsform,

12. Initiative:

13. Verhalten zu
a) gleidrgestellten Mitarbeitern :
b) untergebenen Mitarbeitern:
c) Vorgesetzten:

Zu 1. Allgemeine Intelligenz (Auszug aus dem Begrifisinventar)

a) Erläuterung:

Begabung, Auffassungsvermögen; Erfassen von Zusammenhängen; Erkennen
des \ü'esentlidren; Bewegliökeit, Umstellfähigkeit; .

b) Kennzeidrnungen:

lang;sam/sd'rnell, begriffsstutzig, auffassend, aufgewed<t, folgeridrtig, gewitzt,
träge / rege, sdrwerfällig/sprunghaft, umstellfähig,

c) Zur quantitativen Abstufung sind folgende Begrifie vorgegeben,

äußerst, neigt zu, angemessen, nidrt, begrenzt, nidrt immer, besonders, nie,
betont, nodr durdrsönittlidr, etrvas, fast immer, gelegentlidr, selten, stets, .
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DurÖ-
posltiv sdrnltt negatlv

Beispiel 2

7654321

7 65 4 3 21

7 65 4 3 21

Fadrkenntnisse

Umfang und Differenziertheit der für den Tätigkeits-
bereich erforderlidren Kenntnisse.

Einsatzbereitsdraft

Grad der Bereitsdraft, sich unabhängig von der Art der
Aufgabe für deren Erledigung ausdauernd und ange-
strengt einzusetzen.

Auffassung

Fähigkeit, das 'W'esentliche von Situationen und Sach-

verhalten schnell zu erfassen.

8 7:

6 5z

4 3:

2 1:

Beispiel 3

Ausdauer und Anstrengung

Die Skalenpunkte bedeuten :

10 - 9: Gbt eine Sache niemals auf, ohne sie zu einem vernünftigen Erfolg
geführt zu haben.

Bittet nur dann um Hilfe, wenn er sidr zuvor wirklich angestrengt hat.

Tut nur das, was durchsdrnittlich verlangt wird.

Bittet im allgemeinen sdron um Hilfe, wenn er auf geringe Sdrwierig-
keiten stößt.

Gibt bei Schwierigkeiten leicht auf.

10
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Zur Praxis der Mitarbeiterbeurteilung

- einige Ergänzungen zum vorstehenden Aufsatz -
Von Ministerialrat \7. FI ö I p e r , Nds. Ministerium des Innern

Die Veröffentlidrung des vorstehenden Vortrags gibt Gelegenheit, einige Hinweise
zur praktisdren Anwendung des in Nr.6 des Vortrags bezeidrneten Gem.RdErl. vom
1. 3. 1968 (Nds. MBl. S.230) in der Fassung vom 2. 4. 1970 (Nds. MBI. S. 338)
anzubringen.

Nadr diesem Rundedaß ist in der dienstlidren Beurteilung der Beamten insbeson-
dere auf näher bezeidrnete Qualiffkationsmerkmale einzugehen. Die beispielhafte
Aufzählung dieser Merkmale ist jedodr nur ein für alle Laufbahnen und Laufbahn-
gruppen gedadrtes allgemeines Sdrema, das den jeweiligen Erfordernissen der ein-
zelnen Laufbahnen und Verwaltungszweige anzupassen bleibt. Dies gilt vor allem
für das Merkmal ,,Fähigkeiten und Leistungen", wo die Sdrwerpunkte bei tedr-
nisdren Beamten anders zu setzen sind als bei den Beamten der allgemeinen Lan-
desverwaltung, auf die das Muster des Beurteilungsschemas in erster Linie zuge-
schnitten ist. Bei den tedmisdren Beamten treten die Merkmale ,,sdrriftliche Aus-
drud<s- und Darstellungsweise" und ,,mündlicher Vortrag", ohne sie zu verdrängen,
in der Regel gegenüber anderen, hier relevanten Merkmalen zurüd<. In der Beur-
teilung der vermessungstedrnisdren Beamten wird daher gewöhnlidr unter dem
Oberbegriff Fähigkeiten und Leistungen zunäd'rst und mit Vorrang auf die Quali-
ffkationsmerkmale,,technisdres Verständnis und Cesdrick",,,Einfühlungsvermögen
und Aufgesdrlossenheit für neue Geräteentwid<lungen, Verfahren und Tedrniken",
,,Dispositionsvermögen", ,,wirtsdraftlidre Arbeitsweise", ,,Gestaltung der Ablauf-
organisation und -tedrnik im Innen- und Außendienst" und ,,Kooperationsvermö-
gen" einzugehen sein. §7enn diese Merkmale in den Beurteilungen nidrt ange-
sprodren werden, ist die Darstellung unvollständig. Auf das Fehlen von Angaben
über die fadrspeziffsdre Qualiftkation ist es vermutlidr zurüd<zuführen, daß bei
vorgelegtea dienstlidren Beurteilungen das Gesamturteil nicht den angegebenen
Einzelmerkmalen entsprodren hat. Gewöhnlidr wird unter den Begdffin ,,Fach-
lidres §7issen, spezialkenntnisse" audr auf ausgeübte Nebentätigkeitän, veröffent-
lidrungen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und aui Bemühungen um
freiwillige Fortbildung einzugehen sein.

Das Leistungsprinzip kann nur verwirklidrt werden, wenn die Leistungen des Be-
amten 

-möglidrst sadrgered,t festgestellt werden. Es sollte sidr daher jJder vorge-
setzte bewußt bleiben, daß nur auf Grund einer objektiven und vollständigen Beär-
teilung rid-rtige Personalentsdr_eidungen getroffex werden können. Jede Bäurteilung
ist zwar problematisdr, da es keinen objektiven, einheitlidren Maßstab für die AusI
lequng und_Anwendung von Qualiffkationsmerkmalen gibt. Hinzu kommt, daß
kein Beurteiler unabhängig von seiner eigenen persönlidr--keit, seiner eigenen ver-
anlagung,. seinen vorstellungen und Geftihlen und seiner Einfählungsgab"e beobadr-
ten und diese Beobadrtungen zum Ausdrud< bringen kan,n. Auch dle"persönlidrkeit
des Beurteilten kann niemand voll erfassen. Ein Kiebsübel ist jedoch diesogenannte
Geflilligkeitsbeurteilung, die gegen besseres §Tissen und Gewissen abgegeüen wird.
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Diese Gefälligkeitsbeurteilungen verletzen nidrt nur den Offenheitsgrundsatz des

§ 101 des Niedersädrsisdren Beamtengesetzes, wonadr zwisdren dem Diensworge-
setzten und dem Beamten Offentheit und Vertrauen herrsdren. Gefälligkeitsbeurtei-
lungen nützen auf Dauer nidrt dem Beurteilten. Sie sdraden aber auf jeden Fall
besser geeigneteren und befähigteren Beamten, widerspredren dem Leistungsprinzip
und können demgemäß audr unsozial sein. Bei der dienstlidren Beurteilung von
Beamten, die soldre Gefälligkeitsbeurteilungen abgeben, wird dies mitzuberüd<-
sid,tigen sein.

Stand der Reform des Bodenrechts

Von Oberamtst:atH. Bo den stei n, Nds. Ministerium des Innern

1. Einleitung

Der Begriff Bodenredrt - so wie er z.Z. allgemein angewendet und verstanden
wird - umfaßt alle Redrtseinridrtungen außerhalb des Systems des BGB zur Be-
einflussung der Bodennutzung und -gliederung im Interesse der Allgemeinheit*).
Von dieser Definition ausgehend ist das Planungsredrt ebenso wie der engere Be-
reidr bestehend aus Enteignungsredrt, Vorkaufsredrt und Planungswertausgleidr
bzw. Infrastrukturabgabe einsdrl. Ersd,ließungsredrt dem Bodenredrt zuzuordnen;
aber audr die Probleme bei der \Tertermittlung und im Prinzip audr bei der eigen-
tumsred'rtlidren Lösung sind bodenredrtlidrer Art. Lediglidr das Abgabenredrt läßt
sidr hier begrifflidr nidrt einordnen, wenngleid, die geredrte Verteilung der l.asten
am ehesten mit Hilfe abgabenredr.tlidrer Instrumente mri,glidr ist, und daher auf
deren Einsatz nidrt verzidrtete werden kann.

Das überkommene Bodenredrt konnte die Fehlentwid<lung auf dem Grundstüd<s-
markt nidrt verhindern. Das krasse Mißverhältnis zwisdren Angebot und Nadfrage
nadr geeignetem Bauland und vor allem die daraus resultierenden enormen Preis-
steigerungen sind weder unter volkswirtsdraftlidren nodr unter gesellsdraftspoli-
tisd'ren Aspekten zu redrtfertigen. De politisdren Parteien, die Kirdren und viele
Verbände haben diese Probleme diskutiert und Vorsdtläge zur Lösung veröffent-
lidrt. Die Notwendigkeit einer Reform des Bodenredrts wird von allen nadrdrüd<-
lidr befürwortet; über das ,,§(/ie" gibt es allerdings untersdriedlidre Auffassungen.

Eine optimale Lösung erfordert auf allen einsdrlägigen Gebieten Initiativen, die
korespondieren und durdr flankierende Maßnahmen - z. B. im Abgabenredrt -wirkun gsvoll unterstützt werden.

Nadrdem nun alle im Bundestag vertretenen Parteien Fragen zur Reform des Bo-
denredrts auf Parteitagen behandelt haben, ersdreint es angebradrt, ihre Auffassun-
gen zu den wesentlidren Punkten im Zusammenhang darzulegen. Gegenstand die-
ses Beitrags sind daher die Vorsdrläge dieser Parteien zur Reform des Bodenredrts,
die als eine der hervorragendsten gesellsdraftspolitisdren Aufgaben der Gegenwart
verstanden wird.

x<) Vgl. Westermann, Harry: Sactlenredrt, 5. Aufl., Verlag C. F. Müller, Karlsruhe, 1966, S. 36.
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2. Vors&lägc der Parteien

Für die einzelnen Materien liegen folgende Vorsdrläge vor:

2.1. Planungsrecht
Das bisherige Planungsredrt wird als ,,Auffangplanung" dnrakterisiert' Es fängt die
Initiativen privater Investoren auf und setzt diese Initiativen in eine räumlidre Ord-
nung um, ähne dabei selbst die Entfaltung einer aktiven Stadtentwiddun'gspolitik
zu ermöglidren.

Die Parteien fordern daher im Prinzip die Ausgestaltung des Planungsredrts zu

einem wirksamen Instrument der städtebaulidren Entwiddungsplanung. Dazu ist es

erforderlidr, die Bauleitplanung in eine neue Planungsebene, die kommunale Ent-
wid<lungsplanrmg, einzubinden. De kommunale Entrriddungsplanung, die alle ge-

meindlidren Aktivitäten integriert, soll aus redrtlidren und praktisdren Erwägungen
wohl nidrt institutionalisiert werden. Auf dieser Planungsebene sollen sdrließlidr
die überörtlidren Planungen - wie die Raumordnungsprogramme und die jewei-

ligen landesentrrid<lungspläne - berüd<sidrtigt werden. Daß hierbei audr der Ge-
sidrtspunkt des Umweltsdrutzes zu beadrten ist, wird ausdrüddidr von allen Par-
teien vermerkt.

Zur Planverwirklidrung sollen außer den bereits aus dem Städtebauförderungs-
gesetz bekannten Redrtsinstituten - Abbrudr-, Bau- und Modernisierungsgebot -nodr ein Erhaltungsgebot und ein Nutzungsgebot allgemein eingeführt werden. Mit
dem Erhaltungsgebot einsdrließlidr eines Abbrudrverbotes soll der Abbrudr oder
die wesentlidre Veränderung erhaltenswerter Altbausubstanzen verhindert werden.
In einem Katalog wird bestimmt werden mtissen, was erhaltenswert ist. Das sind
z. B. Gebäude mit einer städtebaulidren, gesdridrtlidren oder künstlerisd'ren Bedeu-
tung (vgl. § 1O Abs. 1 StBauFG), aber audr soldre Gebäude, die zum Sdrutz einer
bestimmten sozialen Struktur erhalten werden müssen (2. B. kein Funktionswandel
citynaher §Tohngebiete). Das Nutzungsgebot wird ausdrüd<lidr nur von der SPD
gefordert. Es soll bestimmte Nutzungen im Einzelfall oder für ganze Stadtbereidte
durdrsetzen (2. B. stod<werksweise Misdrnutzung von Gebäuden, Festlegung eines
Mindestanteils für §Tohnungen, Festsetzung über die Erridrtung von Gebäuden im
sozialen §flohnungsbau, Anordnung bestimmter Arten gewerblidrer Nutzung). Als
Vorbild kommt wohl die vorsdrrift unter s l l Abs. 2 stBauFG in Betradrt. Im
übrigen handelt es sidr hier bereits um eineAnwendung der sog. vertikalen Planung.

Beim Fehlen der notwendigen gemeindlidren Infrastruktureinridrtungen sollen nadr
den Vorstellungen der sPD und. der csu Neubebauungen zurüd<lestellt werden
können. Die Bauvorhaben-werden erst genehmigt, wenn äie Bereitställung der not-
wendigen Einridrtungen allgemein oder für das bltreffende Gebiet gesidreit ist (Ent-
widdungsggnehmigung)._Eine Entsdrädigungsverpflidrtung soll ".jdrnn entstehen,
wenn sidr die Zurüd<stellung der Baugenehmigurg.r, *"gin ihrer Dauer enteignend
auswirkt.

Das Redrt und die Pflidrt, dieses umfassende Instrumentarium anzuwenden, bedeu-
tet für die Gemeinden einen bead'rtlidren Madrtzuwadrs. Eine Kontrolle über die
Ausübung dieser Madrt wird durdr die beabsidrtigte Fortentwiddung der Demo-
kratisierung erwartet, die eine weitgehende und iedrtzeitige Beteilifrrng der Be-
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troffenen vorsieht. Die F.D.P. drängt darüber hinaus darauf, daß die Planrealisie-
rungsmaßnahmen nur auf Grund eines speziftzierten Bebauung;splanes ausgespro-
d'ren werden können.

Bei den Fragen zur Reform des Planungsredrts besteht zwisdren den Parteien im
Prinzip Einigkeit.

2.2. Bodenrecht im engeren Sinne
Es wird darauf ankommen, die einzelnen bodenredrtlidren Maßnahmen so aufein-
ander abzustimmen, daß ein ausgewogenes System entsteht. Geht man von dem
Konsens der Parteien über die Höhe der Enteignungsentsdrädigung aus, nämlidr
planungsbedingte §(erterhöhungen nidrt zu berüd<sichtigen, so ist ein Modell denk-
bar, in dem dieser Grundsatz auf die Limitierung des Kaufpreises bei der Aus-
übung des Vorkaufsredrts übertragen wird und die o. g. §Terterhöhungen als Aus-
gleidr von den Eigentümern gefordert werden, die ihre Grundstücke nidrt auf-
geben. Dadurdr könnte audr die Gleidrbehandlung aller Betroffenen gewährleistet
werden. SPD und CSU entspredren mit ihren Auffassungen weitgehend diesem
Modell.

2.2.1. Das Enteignungsverf ahren nadr dem BBauG hat sidr in der
Praxis als zu kompliziert und zeitraubend erwiesen; außerdem ist als Entsdrädigung
der Verkehrswert zu zahlen, der zwangsläuffg die planungsbedingten §Terterhöf,unl
gen enthält. Der Gesetzgeber hat hieraus bereits im StBauFG die Konsequenzen
gezogen. Die besonderen Vorsdrriften über die Enteignung gelten allerdings nur
in den förmlidr festgelegten Gebieten.

De Parteien plädieren für eine Trennung des Enteignungsverfahrens von dem
Entsdrädigungsverfahren. Dadurdr wird insofern eine Besdr,leunigung erreidrt, als

Tögli&e Auseinandersetzungen über die Höhe der Entsdrädigung äen Fortgang
der Planung nidrt beeinflussen können (s. aud.r s 22 Abs. 5 SiBa;FG). SpD unä
csu fordern darüber hinaus, daß ein Enteignungsverfahren bereits vor Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes eingeleitet werden kann. Enteignungsbesdrlüsse sollen
jedodr erst ergehen, wenn ein redrtsverbindlidrer Bebauungsplan vorliegt (vgl. s ZZ
Abs. 2 stBauFG). Alle Parteien sind sidr darüber einig, daß bei der Entsüadigung
planungsbedingte §Terterhöhungen nid'rt berüd<sidrtigt werden und anstell. ä".-
Geldentsdrädigung eigentumsähnlidre Redrte eingeräumt werden können. Nadr
Auffassung der SPD soll der Zeitpunkt der Einleitung des Enteignungsverfahrens
maßgebend sein für die Festsetzung der Höhe der Entsdrädigung.

Mithin gibt es bei der Enteignung keinen entsdreidenden Dssens zwisdren den
Parteien.

2.2.2. Das Vorkauf srecht nadr den ss 24 ff. BBauG ist vor allem wegen
der Bindung an den vereinbarten Kaufpreis praktisdr bedeutungslos geblieben. Für
das StBauFG konnte auf eine Preislimitierung verzidrtet werden, weil nadr s 15
Abs. 3 Satz 2 für einen Grundstüd<sveräußerungsvertrag die Genehmigung versagt
werden muß, wenn ein nadr § 23 nidt zulässiger Kaufpreis vereinbart worden ist.
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Das Vorkaufsredrt soll der Gemeinde einen Vorsprung vor anderen Interessenten

versdraffen und ;hr so eine sinnvolle Bodenvorratspotitik ermöglidren. Darüber
hinaus verspredren sidl F.D.P. und CSU davon eine ausgleidrende und regulierende
§Tirkung auf den Bodenmarkt. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen wird von
allen Parteien eine Erweiterung des Vorkaufsredrts in räumlidrer, sadrlidrer und
zeitlidrer Hinsidrt für erforderlidr gehalten. Mit dem Vorkaufsredrt soll eine Ver-
äußerungspflidrt der Gemeinden korrelieren.

SPD und CSU bekennen sidr zu einem preislimitierenden Vorkaufsredrt. Die Ge-
meinde soll bei der Ausübung dieses so ausgestalteten Vorkaufsredrts nid,t den
vereinbarten Kaufpreis, sondern den Betrag zahlen, der im Falle der Enteignung
als Entsdrädigung zu gewähren wäre. Der Kaufpreis wird mithin limitiert auf das

Niveau der Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistungen. In den Freiburger Thesen
der F.D.P. fehlt jeglicher Hinweis auf ein preislimitierendes Vorkaufsred'rt; es

bleibt abzuwarten, ob sie sidr den Vorstellungen ihres Koalitionspartners ansdrlie-
ßen wird. De CDU hat die Preislimitierung auf ihrem Hamburger Parteitag abge-
lehnt und in dieser Frage eine gegensätzlidle Position zu ihrer Sdrwesterpartei
bezogen.

2.2.3. Der Planungswertausgleich ist in seiner Höhe das Gegenstüd<
zu Entsdrädigungsleistungen für Planungssdräden; er entspridrt dem aus dem
StBauFG bekannten Ausgleidrsbetrag. Für die Absüöpfung der Planungsgewinne
durdr den Planungswertausgleid'r plädieren SPD und CSU. Die Erhebung des Pla-
nungswertausgleidrs kommt dann in Betradrt, wenn weder das Vorkaufsredrt aus-
geübt nodr die Enteignung eingeleitet werden kann, also derEigentümer sein Grund-
stüd< während der Planungs- und Bauphase behält. Entsdreidend für den Ansprudr
auf Erhebung des Planungswertausgleidrs soll die Kausalität zwisdren Planfestset-
zung und §Terterhöhung sein. Derartige Planungsvorteile können nur in Gebieten
entstehen, für die redrtsverbindlidre Bebauungspläne vorliegen. De Ausgleidrs-
beträge sollen bei Realisierung der durdr den Bebauungsplan eröffneten Nutzungs-
möglidrkeiten fällig werden. Für die Beredrnung des Planungswertausgleidrs -diese Frage interessiert hier in erster Linie - soll folgendes gelten, Der Planungs-
wertausgleidr bemißt sidr nadr der Differenz zwisdren dem Verkehrswert, der ohne
Anderung der planungsredrtlidren situation zutfrfe, und dem verkehrswert, der
sidr nadr Inkrafttreten des Bebauungsplanes auf Grund der Festsetzungen dieses
Bebauungsplan-s ergibt. Diese Lösung entspridrt der Regelung für die Biredrnung
de_r Ausgleidrsbeträge nad'r dem stBauFG; die sidr a.rs äiesei Lösung ergebendei
§Tertermittlungsprobleme werden daher im Prinzip audr denen nadr äem-stBauFG
entspredren zusätzlidle Probleme wird es allerdings dadurdr geben, daß die strert-
ermittlung für wesentlidr größere Bereidre als nadr dem StBau-FG erforderlidr wer-
den wird (Massenproblem) und daß es ktinftig - nadr der beabsidrtigten Novellie-
rung. des BBauG - kaum nodr edrte Vergleidrspreise geben wird, dä in den ver-
gleidrsgebieten dann ähnlidre Regelungen gelten-werdei. Di. ,. Z. diskutierte pau-
sdralierung wird zu einer_vereinfadrung dei verfahrens führen, jedodr werden audr
hier ,,Ridrtwerte" ermittelt werden müssen.

Die csu plädiert für die _Einräumung von Freigrenzen. Auf den planungswert-
ausgleidr sollen nadr dem §Tillen der spD in dei planungsphase gezahlte 

-Boden-
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wertzuwadlssteuern und - inUbereinstimmung mit derCSU - tatsädrlidl gezahlte
Ersd'rließungsbeiträge nadr §§ 127 ff. BBauG angeredrnet werden. Der Planungs-
wertausgleidr besteht aus einer Geldzahlung, die der C,emeinde zufließt.

Die CDU lehnt den Planungswertausgleidr ab. Als Alternative bietet sie die Lö,sung

dieses Problems über eine Infrastrukturabgabe und die Verbesserung der Ersdrlie-
ßungsbeiträge an. Ziel dieser Abgabe ist aber nidrt die Absdröpfung planungs-
bedingter §Terterhöhungen, sondern die Mitfinanzierung der kommunalen Infra-
struktur, die für das jeweils zu ersd'rließende Baugebiet erforderlidr wird. Die Ko-
sten für die Infrastruktureinridrtungen sollen zumindest teilweise auf die Egen-
ttimer umgelegt werden. Hierbei ist nodr nidrt absdrließend geklärt worden, weldre
Einridrtungen von der Abgabe erfaßt und wie die Kosten auf die abgabepflidrtigen
Eigentümer verteilt werden sollen.

Die F.D.P. hat in ihren Freiburger Thesen nidrts über den Planungswertausgleidl
ausgesagt. Sie hat bereits trüher die Lti,sung ,,lnfrastrukturabgabe" diskutiert. Nadr
dem gegenwärtigen Stand ersdreint ein Kompromiß über den Planungswertausgleidr
mit der SPD möglidr. De F.D.P. mödrte im Gegensatz zu ihrem Koalitionspartner,
der für eine volle Absdröpfung plädiert, eine Rate von hödrstens 4|o/s zulassen.
Die F.D.P. geht davon aus, daß sidr die Anteile der einzelnen Komponenten (all-
gemeiner §Tertzuwadrs, planungsbedingter rü(/ertzuwadrs) am Cesamtzuwadts nidrt
ermitteln lassen; folglidr müsse der Satz des Planungswertausgleidrs angemessen
herabgesetzt werden.

2.3. Abgabenrecht
2.3.1. Sämtlidre Parteien sind sidr darin einig, die Grunderwerbsteuer
ersatzlos zu streidren.

23.2. Ae Reform der Grundsteuer ist bereits mit dem Cesetz zur Reform
des Crundsteuerredrts v. 7. 8. 1973 (BGBI. I S. 965) abgesdrlossen worden. Deses
Gesetz enthält die Regelung über die anzuwendenden Besteuerungsmaßstäbe, wäh-
rend durd, das Bewertungsänderungsgeetz 1971 (BGBI. I S. I 157) bereits bestimmt
worden ist, daß die neuen Einheitswerte des Grundbesitzes (Einheitswerte der
Hauptfeststellung 1964) vom 1. l. lW4 an steuerwirksam werden. Die Grundsteuer
setzt am Vermtigensbestand an, während die von der SPD geplante Bodenwert-
zuwadrssteuer, die neben der Grundsteuer erhoben werden soll, nur auf die positi-
ven Veränderungen des Bestandes zielt.

2.3.3. Veräußenrngsgewinne - also realisierte §Tertzuwädrse des Grund und Bo-
dens - unterliegen im Bereidr budrführungspflidrtiger Gewerbebetriebe und auf
Grund des Zweiten Steueränderungsgesetzes 1971 v.1O.8. 1971 (BGBI. I S. 1265)
audr bei [and- und Forstwirten, Kleingewerbetreibenden und selbständig Tätigen
der Einkommensteuer. Nadr § 23 EStG unterliegen audr die Gewinne,
die bei der Veräußerung privater Grundstüd<e erzielt werden, der Einkommen-
steuer, wenn der Zeitraum zwisd'ren Ansdraffung und Veräußerung des Grund-
stüd<s nidlt mehr als zwei Jahre beträgt.

Die CDU fordert, diese sog. Spekulationsfrist auf zehn Jahre auszudehnen. Hier-
bei sollen Gewinne der Veräußerung eines eigengenutzten Hauses oder einer eigen-
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genutzten \Tohnung der Einkommensbesteuerung nidrt unterliegen,, soweit der

Verkaufserlös für eine angemessene Ersatzbesdrafftmg verwandt wird. Die CSU

hält adrt Jahre für verretbar und angemessen. Die Besteuerung spll ebenso wie
nadr dem Vorsdrlag der CDU entfallen, wenn ein wirtsdraftlidrer Zusammenhang

zu einer Ersatzbesdraffung besteht. Eine eventuell geleistete Planungswertaus'
gleidrsabgabe soll auf die Einkommensteuersdruld angeredrnet werden können, um

Äine Doppelbelastung zu vermeiden. Die F.D.P. fordert in den Freiburger Thesen,

Veräußerungsgewinne beim Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz
untediegen der Einkommensteuer zum halben Steuersatz; eigengenutzte Eigen-

heime und Eigentumswohnungen unterliegen nidrt der Cewinnbesteuerung, sofern

eine Ersatzbesd'raffung binnen fünf Jahren erfolgt.

Die SPD mödtte die steuerredrtlidre Frage durdr die Bodenwertzuwadrssteuer
lösen. Hinsidrtlidr der Einkommensteuer besdlränkt sie sidr auf den Vorsdrlag, daß

gezahlte Bodenwertzuwadrssteuern auf die Einkommensteuer anredlenbar sein kön-
nen, soweit diese durdr Besteuerung von Veräußerungsgewinnen angefallen ist.

2.3.4. Zur Erfassung der §Tertsteigerungen, die nidrt als Planungswertausgleidr
abgesdröpft werden können, soll nadr dem §Tillen der SPD eine allgemeine
B o d e nw ert z uw a ch s st e u e r eingeführt werden. Folgendes Beispiel mag

verdeutlidren, wo diese beabsidrtigte Steuer ansetzen soll, Bei Grundstüd<en im
Einzugsbereidr einer projektierten U-Bahn können sidr erheblidre \Terterhöhungen
ergeben, ohne daß für diese Grundstüd<e ein Zusammenhang mit der o. g. Planung
besteht, und danadr ein Planungswertausgleidr nidrt in Betradrt kommt. Es sollen
sowohl realisierte als audr nidrtrealisierte §(ertzuwädrse des Bodens erfaßt werden.
Bei bebauten Grundstüd<en soll mit Hilfe eines vereinfadrten Sadrwertverfahrens
der Gebäudewert ermittelt und vom Gesamtwert abgezogen werden.

Durdr Freigrenzen soll gewährleistet werden, daß die Masse der Grundstüd<e mit
eigengenutzten Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Mietshäusern außerhalb
der Brennpunkte und die Masse der landwirtsdraftlidr genutzten Ftidren nidrt be-
lastet werden. Der Steuersatz soll progressiv zwisdren 200/6 und 60 /s der §trert-
zuwädrse gestaltet werden und das Aufkommen aus dieser Steuer den Gemeinden
zufließen. Die Bodenwertzuwadrcsteuer soll entfallen, wenn Mieten nad, den ge-
setzlidren Vorsdrriften der ,,Kostenmiete" kalkuliert worden sind. De Vorstellun-
gen der SPD zeigen deutlidr, daß sie sidr des Problems der tlberwälzungseffekte
bewußt ist. In dem gegenwärtigen Stadium läßt sidr nidrt absdrließend beurteilen,
ob die Uberwälzung weitgehend ausgesd'rlossen werden kann.

Ein anderes Problem ist das Zusammentreffen von Ersdrließungsbeiträgen und
Ausgleidrsbeträgen (Planung;swertausgleidr) mit der Bodenwertzuwadrssteuer, das
wie folgt gelöst werden soll' Ersdrließungsbeiträge sind wie bereits ausgeführt auf
den Planungswertausgleidr anredrenbar; sie können in Höhe der zwiidren zwei
verantragungen gezahlten Beiträge von der Bemessungsgrundlage für die Boden-
wertzuwadrssteuer abgesetzt werden. Die Bodenwertzuwad'lssteuer wird auf den
Planungswertausgleidr angeredrnet. Soweit veräußerungsgewinne bei der Einkom-
mensteuer erfaßt werden, können gezahlte Bodenwertzuwadrssteuern auf die Ein,
kommensteuer anredrenbar sein.
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Die F.D.P. hat sidr in ihren Freiburger Thesen zwar audr wie ihr Koalitionspartner
dazu bekannt, daß nidrtrealisierte §Tertzuwädrse versteuert werden sollen, aller-
dings sollen nur baureife Grundstüd<e (Bauland) erfaßt werden. Die Steuerpflidrt
wird rüd<wirkend begründet, wenn der Grundstüd<seigentümer fünf Jahre nadr Ein-
ritt der Baureife sein Grundstüd< nid'rt bebaut hat. Die Steuerpflidrt entfällt zum
Zeitpunkt der Rohbauabnahme; sie entfällt von vornherein, wenn die Rohbau-
abnahme innerhalb der o. g. Frist von fünf Jahren erfolgt. Der jähdiöe §7ert-
zuwachs soll als Einkommen zum halben Steuersatz versteuert werden.

Das von SPD und F.D.P. mit der Bodenwertzuwadrssteuer verfolgte Ziel ist die
Ersdrwerung der Grundstücksspekulation, die Verringerung der Grundstückspreise,
die Mobilität des Grundstüd<smarktes und sdrließlidr audr die Teilhabe der Ge-
meinden an den \üfertsteigerungen, die durd'r ihre Investitionen bewirkt worden
sind.

CDU und CSU lehnen eine Bodenwertzuwadrssteuer konsequent ab. Sie begrün-
den das vor allem damit, daß diese Steuer auf die Kaufpreise und Mieten abge-
wälzt werden könne und daß die objektive Feststellung des Ausmaßes der nidrt-
realisierten §/ertzuwädrse nidrt möglidr sei und dieser Umstand zu nidrt endenden
Auseinandersetzungen mit den Feststellungsbehörden führe.

In der Frage der Bodenwertzuwadrssteuer gehen die Auffassungen der Parteien am
weitesten auseinander. Die Einführung dieser Steuer ist von zeitnahen Einheits-
werten abhängig. Das erfordert eine Anderung des Bewertungsgesetzes. Danad:
läßt sidl das Vorhaben sdron aus diesem Grunde kurzfristig nidrt verwirklidren. Ob
niöt in Anbetradrt der steuertedrnisdren und ideologisdren Sdrwierigkeiten die
Bereitsdraft bei der SPD wädrst, zunäd,st die Spekulationsfrist des Einkommen-
steuergesetzes zu verlängern, muß abgewartet werden.

2.4. V ertermittlung
Das Funktionieren des boden- wie des abgabenred'rtlidren Instrumentariums setzt
eine zeitnahe §ürertermittlung voraus.

De SPD hat sidr für das Verfahrea der kontrollierten Selbsteinsdtätzung ausge-
sprodren. De von den Eigentümern selbst gesdiätzten §(erte sollen von neuzusdtaf-
fenden Bodenstellen amtlidl festgestellt werden. Zu diesem Zwed< sollen die selbst-
eingesdrätzten §flerte unter Einsatz der ,,Automatisierten Datenverarbeitung" auf
Abweidrungen von den Ridrtwerten überprüft werden. Eine Kontrolle durdr die
Feststellungsbehörde ist nur vorgesehen, wenn die Abweid'urngen eine bestimmte
Toleranzgrenze (etwa 20o/s des Ridrtwertes) übersd,reiten. Die Neutralität der auf
Kreisebene zu bildenden Bodenstellen (Bewertungsämter) soll dadurdr gewähr-
leistet werden, daß alle betroffenen Gruppen (Gemeinde, Eigentümer, Mieter und
Pädrter) in diesen Bodenstellen vertreten sind.

Die F.D.P. geht bei der Ermittlung des §Tertzuwadrces ebenfalls von einer jähr-
lidren Selbsweranlagung des Steuerpflidrtigen aus. Dem Steuerpflidrtigen soll es
allerdings überlassen b,leiben, anstelle der Selbsweranlagung die Veranlagung durdr
die Steuerbehörde zu wählen. Der Ausgangswert zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
der gesetzlidren Regelungen soll jedodr von Amts wegen festgestellt werden.
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Dem Steuerpflidrtigen soll u. a. durdr die jährli&e Veröffentlid'rung von Ridrtwerten

il';;;;äig; ü".k,üUersidrt für eine realistisdre Selbctveranlagung versdrafft

;;i;;.'Dt; "Na&prüfung der Selbsweranlagung a{ Q1*d der Ridrtwerte und

die evtl. Korrektui entspiedren in etwa dem von der SPD vorgesdrlagenen Ver-

fahren.

Die CSU äußert sidr im Zusammenhang mit dem Planungswertausgleidl zu dem

V"r,"rlni ,f*gsverfahren. Eine weitgehende Pausdralierung_ wird b-efürwortet, um

* ä.i V"r*aliungsaufwand in verträtbaren Grenzen zu halten und Redrtsstreitig-

l"fä ,"...id.rr"ru helfen. Die Pausdralierung soll mit Hilfe von \ü'ertzahlen

und Ridrtwertkarten erfolgen.

2.5. Eigentumsrechtli che Lösung
Der Parteitag der SPD vom 28. 11. bis 2. 12. 1972 in Hannover hat der neu zu

Uiid.nd.r, Bädenredrtskommission die Aufgabe gestellt, eine eigentumsredrtlid're

f6r"iJ rrf jer Grundlage des Nutzungs- und Verfügungseigentums zu entwid<eln.

Hi.rtä soll von den bislier erarbeiteten Grundsätzen ausgegangen werden.

Zu diesen Grundsätzen ist ausgeführt worden, daß die boden-, bewertungs- und

abgabenredrtlidren Maßnahmen nidrt ausreidren, um in Ballungsgebieten unver-'

diJnte und risikolose §[ertzuwädlse in den Händen einzelner zu verhindern. Der

io"nikt zwisdren den Nutzungsentsdr,eidungen der Gemeinsdraft und dem abso'

luten Anspruö des jeweiligen Eigenttimers sei grundsätzlidr nidrt aufgehoben.

Es wird jedodr hervorgehoben, daß die Kommunalisierung oder Sozialisierung des

Bodens äit 
"ll.n 

Gebi'uden und Nutzungsredrten audr als langfristige Zielsetzung

nidrt in Betradrt gezogen werden kann.

In einem Katalog sind die Grundelemente eines Nutzungseigentums aufgezählt

worden. Hieraus ergibt sidr im wesentlidren, daß

das Verfügungseigentum den kommunalen Selbstverwaltungskörpersdraften zu-

stehen soll, die verpflidrtet werden, ein Nutzungseigentum an Private im §fege
öffentlidrer Aussdreibungen zu vergebent

der Ubergang des Verftigungseigentums an Grund und Boden wertgeredrt zu ent-

sdrädigen ist;
in den entspredrenden Ballungsgebieten Gebäude nidrt mehr wesentlidre Bestand-

teile des Grundstüd<s sind, sondern kraft des an dem Grundstüd< bestehenden

Nutzungsred'rts (Nutzungseigentum) selbständig eigentumsfähig sind, d. h. sie sind
veräußerbar, verpfändbar und vererbbar;

das Nutzungseigentum im Normalfall weder für eigengenutzte Eigenheime und
Eigentumswohnungen nodr für landwirtsdraftlidr genutzte und in dieser Nutzung
verbleibende Flädren begründet wird; es geht lediglidr um den Aussdrluß einer miß-
bräudJidren Ausnutzung individueller Redrte an soldren Flädren, denen eine
Sdrlüsselposition im Rahrnen der Stadtenrwiddung zukommt,.

der Zugang von Nutzungseigentum einer möglidrst großea Zahl von Bürgern zu
eröffnen ist und
die öffentlidren Hände keine Grundstäd<e mehr zu Volleigentum auf Private über-
tragen dürfen.
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De_ _übrigen P,arteien lehnen diese Äusgestaltung des Eigentumsbegriffs ab. Die
cDrI weist jedodr darauf hin, 

-daß 
ihre Absage an eine ginerelle Arifspaltung des

Bodeneigentums nidrt eine Absage an das bewährte institut des Eibbauädrts
beinhalte, das fortzuentwid<eln sei.

3. Sdrlußbetraütung

Die.Vorsdrläge der politisdren Parteien lassen Gemeinsamkeiten, aber audr gegen-
sätzlidre Pos,itionen erkennen.. Eine Prognose über die endgültige Form des neuen
Bodenredrts ist sidrer nodr_nidrt möglidr. Aus der sidrt der ü"rriorungr- und Kata-
sterverwaltun_g können jedodr sdron die Konturen zweier Aufgabenf,ereidre aus-
gemadrt werden, §Tertermittlung und Bodenordnung, deren Inhjte sidr ändern und
die danadr an Bedeutung erheblidr zunehmen werdei.
Die Gutadrteraussdrüsse und ihre Gesdräftsstellen haben trotz wadrsender Anzahl
von Anträgen auf Erstattung von Gutadrten ihre_Bemühungen für die verbesserung
der Ridrtwert-ermittlung verstärkt. §7ie die endgültige Rägelung der §Tertermitt-
Iung audt ausfallen mag, den Ridrtwerten wird dabei stets äine zentrale Bedeutung
zukommen. Das Nahziel ist daher, die Ridrtwertermittlung so zu inteisivieren, daöfür sämtlid're in Betradrt kom.rnenden Gebiete (bebautä c.una.tti*. und Bau-
gebiete) detaillierte Ridrtwerte in einwandfrei abgegrenzt." 2"i." fiir eine viel-
seitige Verw-endung zur Verfügung stehen. Darübär iin"u, werden in dafür einge-
ridrteten Arbeitskreisen Modelle, Verfahrensweisen und Ridrtlinien für die Losuing
fpezieller Pr_obleme (2. B. beim planungswertausgleidr, e.r"rru"f a.i rnaßnahme-
ledjngten \Terterhöhungen in sanieruigsgebietin pp.) entwi&"elt und auf ihre
Praktikabilität untersudrt.

In der Bodenordnung wird die umlegung zu einem Instrument der planverwirk-
Itchung vornehmlidr in Neuersdrließungsfällen ausgestaltet werden müssen. Diese
bereits von dem Deutsdren^städtetag -und praktiliern ..rroi.n" io.äe*ng ,oi.a
ausdrüd<lidr audr von der cDU g-esiellt. In der niedersadrsisdr.n-f....rrurgr-
und Katastervgrwallung werden 

"uf 
de', Gebiet d.r noderoidrri; ;. z. verfah-

rens- und Arbeitstedlniken unter Einbeziehung der ,,Automatisierten 
"Daieru.r"rb.i-

tung".entwid<elt_und gezielte FortbildungsÄßnahmen durdrgefühi, so daß den
Gemeinden auf d'iesem Gebiet eine weseniridre Hirfe "rg;,.,;;-;;;j!n k"nn.
De Gutadrteraussdrüsse in Niedersadrsen und die niedersädrsisdre Vermessungs-
und Katasterverwaltung sind danadr auf die Arbeiten, di" iir;; ä;;dr'die Reform
<les Bodenredrts zufallen werden, vorbereitet.

Llteraturverrelü!l!:

I'formationsdienst der christliö Demokratisdlen union Deutschrands Nr. ,15/lg?3

- Sonderausgabe 22. Bundesparteitag 10./20. November lg73 in Hamburg _

'Voröltge-ztr Neuordnung des_Bodenredrts' vorgelegt von der BodenredrbkommissioD der csuaE a. Juni 1973. Hinweise und Erläuterurgen zu den.Värsdrlägen r", N"ooia"uoglll foaenreats.
Freiburger Thesen der F.D'P. zur Gesellsdraftspolitih (F.D.P.-parteitag voE 25. bis 2? oktober 1g?1ir Freiburg/i. Br.)

sPD - Materialien zum Parteitag vom 20. it. bis 2. 12. lg72 Hannover - ,vorsdrräge zur Refom derBodenordnung', vorgelegt von der KoEmission für Boderredttsrelorm beim parteiiorstand der spD
SPD-Parteitag 1973. Besdrlüsse zur Boden-Reform.
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Die Novellierung der Verordnung über das Erbbaurecht

Von OberamtsratH. Bo de nste i n, Nds. Ministerium des Innern

Das Gesetz zur Anderung der Verordnung über das Erbbauredrt ist am 8. l. 1974

ilil"dd.retzblatt Teiil S. 41 verkündei worden und nadr Art. 4 dieses Gesetzes

;;-ri;b#.; Tage nadr Verkündung in Kraft getreten. ple durdr das o. g. Gesetz

fr li" V.t"ra"uig über das Erbbauädrt eingeftigte V-orsdrrift des § 9.a bezwed<t,

ä;ß;" Äirp*ai* Bhöhung des Erbbauzinses nur besteht, soweit die Erhöhung

der Billigkeit entsPridrt.

Bei Erbbauredrtsverträgen ist es verbreitete Praxis, die Anpassung des Erbbau'

,i"ro ," wirtsdraftlidie Entrriddungen während der laufzeit des Erbbauredrts

d,rrdr sd,.rldredrtlidre Vereinbarungän zu ermöglidren. Die §(irksarnkeit sdruld'

ie&tlidrer Vereinbarungen über diä Anpassung tes Erbbauzinses wird durdr die

V.*Arif, des § 9 Abs. I Satz 1 der VO iber dis Erbbauredrt, wonadr der Erbbau'

zirrs nadr Zeit und Höhe für die ganze Erbbauzeit im voraus bestimmt sein muß,

,"a a., grundlegenden Entsdreidung des BGH v. 28. 11. 1956 (BGIIZ 22, 22Oi

fnf rgST S. geirna der ständigen-Redrtspredrung danadr nidrt berührt' Als Be-

,ugrgrOn wird iraufig der §Terides Grundstüd<s gewählt. Das starke Ansteigen

a.i-ä""a.,ff&spreise-hat in vielen dieser Fälle zu Belastungen- geführt, die für die

fäU""beredrtlgien bei Absdrluß des Verrages nidrt voraussehbar waren und die

sie in wirtsdraftlidre Sdrwieri gkeiten bradrten.

Der Gesetzgeber hat dieses Problem sdlon vor Jahren erkannt und es nun in ver'

tretbarer \(eise gelöst.

Zu der Novelle im einzelnen:

l. Die Regelungen des § 9 a Abs. 1 gelten nur für soldre Bauwerke, die §rohn-
zwed.ei dieien. Nadr Abs. 2 unterliegt bei gemisdrt genutzten Bauwerken ein

angemessenef Teilbetrag der Sdrutzbestimmung des Abs. 1. _Die Pegründung
zui Bundestags-Drud<sadre 7hl} stellt klar, daß gewerblidre Grundstüd<e nidrt
einbezogen werden sollen, weil demjenigen, der ein Erbbauredtt zu gewerblidren

Zwed<en erwerbe, eher zuzumuten sei, das mit Anpassungsklauseln verbundene

Risiko zu tragen.

2. Ein Erhöhungsansprudr ist aussdrließlidr auf Grund einer Gleitklausel zulässig
(§ 9 a Abs. 1 Satz 1). Hierbei ist es unerheblidr, auf weldre Bezugsgröße (Crund-
stüd<swert, Einkommen, Miete etc.) in der Gleitklausel abgestellt worden ist und
ob ggf. soldre Vereinbarungen nadr § 3 des §(ährungsgesetzes genehmigt wor-
den sind. Die vertraglidr vereinbarte Erhöhung ist jedodr nur begründet, soweit
sie unter Beräd<sidrtigung aller Umstände des Einzelfalls nidrt unbillig ist (§ 9 a

Abs. 1 Satz 1). Daraus wird deutlidr, daß in jedem Einzelfall anhand der sidr
aus dem jeweiligen Fall ergebenden konkreten Anhaltspunkte die Billigkeit zu
prüfen ist.

Im Satz 2 ist das Kriterium für die Bestimmung der Obergrenze einer Erhöhung
nadr Satz 1 festgelegt worden; da der zunädrst beabsidrtigten Verknüpfung mit
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dem Lebenshaltungskostenindex wirtsdrafts- und währungspolitisdre Bedenken
gntgegenstanden, ist auf das Merkmal ,,Anderung der ailglmeinen wirtsdraft-
lidren verhältnisse" abgestellt worden. Hiermit sinä wohl die allgemeinen Geld-
wert-, Einkommens- und Preisverhältnisse €iemeint. Im übrigÄ wird es der
Redrtspredrung 

_ 
vorbehalten bleiben, hier endgültige Klarh-eit zu sdraffen.

satz 3 enthält die ergänzende Bestimmrmg, daß hndärungen der Grundstti*s-
wertverhältnisse grundsätzlidr außer Betradrt bleiben.

3. Ein über die Grenze nadr s 9a Abs. I satz 2 hinausgehender Erhöhungsansprudr
kann in den Ausnahmefällen nadr Satz 4 billig seii. Beispielhaft sinä foliende
Tatbestände aufgeführt worden,

zif f er 1: Anderung des Grundstüd(swertes infolge eigener zulässigerweise
bewirkter Aufwendunggn des Grundstüd<seigentüm-ers; 

-in der Bun-clestags-
Drud<sadre vV?@l sind hierzu folgende Beisfiele genannt worden, Verbesse-
rung der verkehrsverhältnisse, Anlage von Grün- urd E.holungsfläd.ren;

zif f er 2: vorteile durdr eine Anderung des Grundstückswertes oder durdr
die ihr zugrunde liegenden umstände; dai kann z. B. durdr planerisdre Maß-
nahmen (Verbesserung der Nutzungsmöglid.rkeiten) ausgelöst werden; Sager und
Peters*) weisen darauf hin, daß nur realisierte vorteilein Betradrt kommen.

4. Nadr s 9a Abs. 1 satz 5 kann ein Erhöhungsansprudr frühestens drei Jahre nadr
vertragsabsdr,luß und danadr jeweils im Abstand von wiederum drei Jahren
geltend gemadrt werden. Das ist sowohl unter dem Anspekt der Redltssidrer-
heit als audr aus stabilitätspolitisdren Gründen geredrtfertigi.

5. Die Beweislast ftir die Beredrtigung des Erhöhungsverlangens trifft den Grund-
stüd<seigenttimer.

6. Mit der Klarstellung unter s 9a Abs. 3 wollte der Gesetzgeber nidrt zu der
Frage stellung nehmen, inwieweit nadr den bestehenden vorldrriften überhaupt
Vormerkungen in Betradtt kommen.

7. De neue Fassung des s 21 Abs. I Nr. 2 soll die Beleihung von Erbbauredrten
erleidrtern.

8. Die ulergangsvorsdrrift unter Art. z Abs. 1 der Novelle stellt klar, daß die
sdrutzbestimmung des s 9 a audr auf soldre Verträge anzuwenden isi, die bei
Inkrafttreten der Novelle bereits bestanden. Dese rtegelung hält sidr'im Rah-
men des Art. 14 Abs. I satz 2 GG - Inhalts- und särranfenbestimmung des
Eigentums.

Das Gesetz zur Anderung der verordnung über das Erbbauredrt kann zusammen-
fassend als ein weiterer Sdrritt zu einem sori"len Bodenredrt verstanden werden.

Deses Gesetz dürfte vor allem für die Arbeit der Gutadrteraussdrüsse und ihrer
Gesdrliftsstellen widrtig sein. Die den Gutadrteraussdrüssen in diesem Rahmen

i<) Sager und Peters: Zur Novellierung der Verordnung über das Erbbauredrt. NJW 1974, S. 263.
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sesetzlidl zugewiesene Aufgabe ist die Ermittlung des verkehrswertes von Erbbau-

:"ä;. Ht#itiiri ai. Kenätnis über die ZusamÄenhänge und die Enrwiddung des

L;t;;;i*.r bei vereinbarter GleitHausel von grundlegender Bedeutung. Darüber

t in*, trn, für die Feststellung des Grundsttid<swertes nadr § 9 a Abs. 1 satz 4

Ziff. 2 einGutadtten des Gutadrteraussdrusses zwed<mäßig sein'

\Wertermittlungen nadr Bundesbaugesetz und

Stadtebauf örderun gs gesetz

In der Zeit vom 22.bis 26. Oktober 1973 fand in Bedin eipe Veranstaltung- des

iir,i*,r für Stadtebau Bedin zum Thema ,,'§üertermittlungen nadr Bundesbau-

gesetz und Städtebauförderungsgesetz" statt.

An dieser Veranstaltung, die inzwisdren mit ähnlid'rem Themenkatalog wiederholt

*ärä"i|,, taben audr-Ängehörige der Niedercädrsisdren Vermessungs- und Kata-

;;;;;"1ä"g teilgenomm-e., urrä zu einigen Themen die nadrfolgenden sedrs

Beridlte verfaßt.

Grundstü*.smarkt und Kaufpreissammlung

(Vermessungsoberamtsrat Stolberg, Berlin)

Der Vortrag behandelte zunädrst die Besonderheiten des Marktgesdrehens am Bau-

l"id-"rkt, ?i. i, der besonderen Stellung des Faktors Boden unter den übrigen

Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital (§flerkstoffe) ihre Ursadre haben.

Der Boden ist immobil, nidrt beliebig vermehrbar und durdr andere Produktions'

frk,or.n nidrt ersetzbar. Der BodenÄarkt kann als der klassisd're Fall des unvoll-

kommenen Marktes angesehen werden. §Tesentlidre Kennzeidren sind

a) die beherrsdrende Stellung der Verkäufer,

b) Lahmlegung des Marktmedranismus,

c) Zefiallin viele Teilmärkte.

Zur Grundstüdcswertermittlung ist es unerläßlidr, die Informationen des Grund-

stüd<smarktes zu analysieren und datengeredrt aufzubereiten. Hinsidrtlidr der

Arbeit mit der Kaufpreissammlung sollte der Zeitbedarf für Sammlung und Sidr-

tung nidrt größer sein als der für Marktanalyse und \ü'ertermittlung. Das führt bei
größeren Kaufpreissammlungen zwangsläuftg zur Einführung moderner Organisa-
tionsmittel (EDV, Kerb- und Sdrlitzlodrkarten). Als wesentlidre Grundsätze für die

Einridrtung und Führyng einer Kaufpreissammlung wurden herausgestellt:

a) die Ordnung nadr Grundstüd<steilmärkten (lokale Teilmärkte, Teilmärkte nadl
Kaufobjekten wie z. B. unbebaute Grundstüd<e, Ein- und Zweifamilienhäuser,
Mietrvohngrundsttid<e, Eigentumswohnungen usw.) und evtl. Aufstellung von
Indexreihen für soldre Teilmärkte,

b) die gründlidre Auswertung der Kaufverträge (Auswertevordrud<e) mit sdrrift-
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lidter oder telefonisdrer Rüd<frage bei den Vertragsparteien und örtlidrer Be-
sidrtigung bei bebauten Grundstüd<en,

c) der Einsatz qualiftzierter Mitarbeiter in den
aussdrüsse, die eine arbeitsteilige Bearbeitung
lidren.

Gesdräftsstellen der Gutadrter-
der Kaufpreissammlung ermög-

Die wesentlidren Punkte aus der ansdrließenden Dskussion lassen sidr wie folgt
zusammenfassen:

Berich_tigu!_g vo_n (auf preisen wird, wie eine Umfrage ergab, von
den cesdräftsstellen nidrt dur*rgeitihrt. Alle, audr die ungewöhnliJln KJufpreise,
werden in-die Kaufpreissamm_lung übernommen; ihre l(lidrtbertid.siütlguig bei
§Tertermittlungen wird ggf. in der Begrtindu,g derbutadrten erlaute.t.

Bebaute Grundstücke werden vierfadr sdron bei Auswertung des Kauf-
verffages kurz besidrtigt (Photographie, Typisierung, vergab. .iie. cebäude-
zustandsnote). Erfahrungsgemäß werden c.uaua" oft"nadr a!- v..tror vom Käu_
fer grundüberholt, so daß eine spätere Besidrtigung einen falsdren Eindrud< gibt.

vy^ -v ergleichswertverf ahren bei bebauten Grundstüd<en wurde
folgendes in der Praxis erprobte Verfahren (Osnabrüd<) erläutert,
Nadr Abzug.des Bodenwertes (Ridrtrrert) vom Gesamtpreis wird der Gebäude-
anteil ins v_erhältnis gesetzt zur Nutzflädre. De Nutzflädie kann aus Einheitswert-
akten des Finanzamtes entnommen werden. Bei srerteimittil;;;'.;f"bt ,pät..
über diese Verhältniszahl der Vergleidr mit dem Markt.

Einf Iüsse theoretischer si/ertbildungsf aktoren wie z. B.
Gesd'roßfl ädrenzahlen, Ersdrließungsbeiträge sollte mai r* ao., i..ti&rid.,,lg.r,
wo sie nadrweislidr audr preisbeeinflussend wirken. Beispielsweise *urde ferlqe_
stellt, daß sidr mandrenorts nidrt einmal Ersdrließungsbei;äg; 

";i d.; Bodenpäis
auswirken. Andererseits *uf{. aus stuttgart bekanrit, daß äo.t aie-Äuhangiiteit
des Bodenpreises von der cv, sehr starl ist, namentlidr in Gebieten mit hohen
Grundstüd<swerten ist der verkehrswert nahezu aussdrließlidr GFZ-abhängig.

Immobilie..anzeigen soflten ggf. nur mit ailer gebotenen Vorsidrt aus-
gewertet werden. Sie können naturgemäß nur als Ridltsdln;r für die obere Grenze
der Marktpreise gelten.

Industriebauten, Verhältnis Sachwe rt lV erkehrswert
In Berlin wird z. Z. untersudrt, weldre Absdrläge vom Sadrwert bei Industriebauten
erforderlidr sind,-um zu verkehrswerten zu g.:l"rrgerr. Aufgrund d.i bi.he.ig.o rr-
gebnisse wurden folgende Daten genannt (VmD M6d<el, Belin;,

Baujahr 1900, Absdrlag vom Sadrwe rt 6f70 /o,
Baujahr 1960, Absdrlag vom Sadrweft2O-?Oo/o,

dazwisdren ist lineare Interpolition mtiglidl.
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Bodenwert bebauter Grundstücke
untersudrungen in Berlin haben ergeben, daß der dortige G_rundstüd<steilmarkt für

ri"- ,ia2*Iifamilienhäuser de, Bäd.nwert bebauter Grundstücke mit dem Boden-

*."-r*gf.faiarer unbebauter Grundstüd<e gleid'rsetzt. Entspredrende Unter-

;;ä;# il§*g"* ftir Grundstnd<e mit höf,erer Ausnutzung. (Ertragsobjekte)

haben äagegen einin geringeren Bodenwert bei bebauten Grundstü&en im Ver-

gleidr zu unLebauten Grundstticken bestätigt' 
B I o m

Vertermittlung von Redrten an Grundstü*en

(Tedrn. Hauptreferent Dipl.-Ing. Deinert, Bertin)

Der erste Teil des Vortrags behandelte das Erbbauredrt. Die älteren Erbbauredrts-

;;;;;;,h"tt* U.t 
"""'ttidr 

selten Anpassungsklauseln tezügta.r {eJ Höhe des

riCuürrinr"r. Eine Anpassung ist hier nur sdrwer möglidr, etwa bei §flegfall-der

ö..eäf;;;;;;üage infälge tiJfgreifender Umwälzungen der \7ährungs' und §üirt-

Jrftru.Äattnissä; die R"edrtspiedrung hierzu ist nidrt einheitlidt' De in den Erb-

bauredrtsverträgen aus jüngeier Zeit enthaltenen Anpassungsklauseln.binden den

Erbbauzins "r-di" 
Ent idl"lurrg der Lebenshaltungskosten, der §rährungs- und

§Tirtsdraftsverhältnisse usw. odir an den Bodenwert. Diese letztere Bindung ist

;"a"J *"g.n der starken Aufwärtsentwid<elung der Bodenpreise sehr problema-

tisdt und hat u. a. dazu geführt, daß von der Bundesregierung eine Änderung der

ErbbRVO vorbereitet wird.*)

Nadr diesem Entwurf soll eine Bindung des Erbbauzinses an den Bodenwert bei

Vohnnutzung künftig nidrt mehr zuläsiig sein, während bei gewerblidr oder ge-

sdräftli& g.rr"utrt.n örundstüd<en der Boäenwert bei der Anpassung des Erbbau-

,inses auÄ künftig eine Rolle spielen wird. Auf weitere Einzelheiten des Entwurfs

wurde nidrt eingegangen.

Zur Bewertung von Erbbaugrundstüd<en wurde das von Gerardy in ,,Praxis der

Grundstüd<sbivertung" angägebene verfahren behandelt, wonadr die Dfferenz
zwisd'ren tatsäd,lidrem und theoretisdrem Bodenwert je nadr Kaufinteresse (Anpas-

sungsklausel!) auf Verkäufer und Käufer verteilt wird. Dabei wird der Normalfall
dieis Teilmarktes unterstellt, d. h. daß es sidr bei dem Käufer um den Erbbau-

beredrtigten handelt. In der Dskussion zu diesem Thema wurde deutlidr, daß die

dem Eigentümer zufallenden Anteile der o. g. Bodenwertdifferenz in der Bewer'

tungspräxis teilweise höher veransdrlagt werden (50"/" - ohne Klausel ,75"/o -
Bindung an Lebenshaltungsindex, l@"/o - Bindung an Bodenwert) als bei Gerardy.

Aus dem zweiten Teil des Vortrags und der Diskussion zur Bewertung sonstiger
Red'rte an Grundstüd<en sind folgende Punkte zu erwähnen,

1. Der §7ert einer Grunddienstbarkeit kann für das begünstigte Grundstüd< und
für das dienende Grundstüd< sehr untersd'riedlidr sein. Die Ermittlung des §7er-
tes sollte über die Dfferenzmethode erfolgen, d. h. durdr Bewertung des Grund-

:t) Anmerkung: Das Gesetz zur Anderung der ErbbRVO ist inztyisdren am 8. L t9?{ im BGEI ver-
kü[det wordeB
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stücfts mit und ohne Seredrtigung (Belastung). von dem vortragenden wurde
jedo& auf ein BGH-urteil hingewiesen, nadr dem eine Entsdrääigung grund-
sätdidr zu zahlen ist, wenn eine Beredrtigung entzogen wird, obwohl in dem
konkreten Fall (Berlin) keine §Tertmindirung des 

-bereütijten 
Grundstüdcs

durdt den Fortfall der Berechtigung nadrweisbar-war.

2.Dr. Bewertung von §Tegeredrten erfolgt in der praxis vielfadr durdr prozen-
tuale Aufteilung des Bodenwertes der Behsteten Teilflädre auf dienenäes und
herrsdrendes Grundstüd<. Dabei wird von dem Gedanken ausgegangen, daß die
belastete Flädre zumindest für die baulidre Ausnutzbarkeit a.r "Aän.id"n 

Crund-
stüd<s nodr anredrenbar bleibt. Für den Anteil des dienenden Grundstüd<s wer-
den je nadr ördidren verhältnissen 20 - 5ooÄ angesetzt. Die Beeinträdrtigung
der §/ohnqualität des dienenden Grundstüd<s-ist äabei zu berücl<sid.rtigei. ti
diesem Zusammenhang .wurde aus Berlin bekannt, daß der dortige Teilmarkt
,,Ein- und Zweifamilienhäuser" keine preisuntersdriede zwisdren'vorder- und
Hintergrundstüd<en (sog.,,Hammergrundsti.id<e,,) aufweist.

3. Für den sdrildvortrieb der u-Bahn in 9 m Tiefe werden in Berlin die unterquer-
ten Grundstüd<e mit einer besdrränkten persönlidren Denstbarkeit belastet. Für
die betr. Grundstüd<e treten keine wirtsdraftlidren Einbußen ein. Es wird aber
eine Entsdrädigung in Höhe von 5 0/6 des Bodenwertes gezahlt.

Derartige Redrte an Grundstü&en, deren Auswirkung auf den verkehrswert
sidr weder über den Ertrag nodr vom Grundstü&smaikt her nadrweisen läßt,
werden vielfadr - da_s ergab sidr in der Dskussion - mit verlegenheitssätzen
von 5 - l0 o/" des Bodenwertes angesetzt.

4. Auf_die Bewertung von §Tohnredrten, Dauerwohnredrten und Nießbraudr
wurde nidrt näher eingegangeni es wurde vielmehr auf den jtingsi in der AVN
10173 s.392 ersd'rienenen Artikel von §7. Bauer, stuttgart, verwielen.

Blom

Stadtebauftirderungsgesetz und Bodenwertabsdröpfung
(Cünther Caentzsdr, Köln)

Die bodenredrtlidren vorsdrriften stellen im stBauFG eine Fortführung der ent-
spredrenden vorsdrriften des BBauG dar, neber der Bereitstellungsplaiung ist zu-
gleidr die Durdrführung gesetzlid.r fixiert. Audr die Bodenwertabiäofr"rri i.t 

"i,Fortentwid<lung des BBa-uG (umlegung) anzusehen. von einem stidrtaä wie in § 57
_BBauG ist der Gesetzgeber hier jedodr abgegangen. Kritik hinsidrtlid des Gleidr-
heitsgrundsatzes ersdreint bei dei Bodenwäräbr'.t oprung angebradrt, wird jedodr
im Hinblid< auf die in Aussidrt stehende Planungswirtab-sdroffung iÄ noveliierten
BBauG nidrt von Dauer sein.

Bei Berüd<sidrtigung allerMöglidrkeiten, die die Bodenwertabsdröpfung imstBauFG
bietet, muß stets davon ausgegangen werden, daß weder das sisautc nodr dasB!*G ein geeignetes Instrumentarium für die Beeinflussung der Bodenpreisent-
widdung bieten. Das Problem der Bodenpreissteigerung als F"unktion der Einkom-
mensentwi&lung (und nidrt der Lebenshaltungskostenli ist mit den o. a. Gesetzen
nidrt zu l<isen.
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Der nadr § 4l Abs. 4 vom Eigentümer zu zahlende Ausgleidrsbetrag ergibt sidr als

Differenz zwisdren Neuordnungs*..t (§ 25 Abs. 6) und Eingangswert (§ 23 Abs. 2).
Deser Ausgleidrsbetrag entsteht nach Aufhebung der Sanierung, d. h. n a c h der
durdrgeftihrten Bebauung. Dabei ist es für die Bodenwertermittlung unerheblidr,
ob im Rahmen von privaten oder öffentlidren Baumaßnahmen die Sanierungsmaß-
nahmen durdrgeführt wurden. Entsd'reidend im StBauFG ist allein der Dfferenzwert
im Boden. Eigene Aufwendungen, die sidr in der Regel nur auf die Bauwerte be-
ziehen, sind bei dem Differenzwert nidrt zu berüd<sichtigen.

Der für die Bemessung der Ausgleichs- und Entsdrädigungsleistungen relevante § 23
Abs. 2 ist als Grundregel anzusehen. Diese Vorschrift bildet die Grundlage für die
Preiskontrolle nadr § 15 Abs. 3. Die Cemeinde ist daran gebunden. Aud'r im Falle
des Grunderwerbsredrts, des Vorkaufsredrts und der Enteignung kann sie nidrt
über den §(rert nadl § 23 hinausgehen, da dann eine Ungleidrbehandlung der Sanie-
nmgsbetroffenen entstehen würde. Die Gemeinde ist ferner an § 23 gebunden, wenn
sie Grundstüd<e zur Vorbereitung der Sanierung erwirbt. Ein höherer Preis als der
nadr § 23 hindert audr hier ebenso wie in förmlidr festgelegten Sanierungsgebieten
die Sanierung.

Die §Tirkung von Cutachten der Gutadrteraussd,üsse ist nadr dem BBauG nidrt
bindend. § 86 StBauFG verweist u. a. auch für die \fertermittlung auf die geltenden
Vorsdriften des BBauG. Dem steht § 18 Abs.2 StBauFG entgegen: der vom Gut-
adrteraussdruß ermittelte \7ert des Grundstüd<s ist als Entgelt festzusetzen. Nadr
Ansidrt des Referenten ist die Gemeinde grundsätzlich nur an ein dem s 23 Abs. 2
entsprechendes Gutadrten gebunden. Eine Ausnahme bildet s 18 Abs. 2:
hier ist sie an das Gutachten gebunden. Der Mustererlaß der ,,Arge Bau"
sieht eine grundsätzlid're Bindung der Gemeinden an die Gutad'rten der Gutadrter-
aussdrüsse vor. Dese Regelung ist bereits in einen entspredrenden hessisdren Erlaß
übernommen worden.

Problematisdr für die Zukunft wird der allgemeine Planungswertausgleidr nadr der
Novellierung des BBauG sein. Bodenwerte sind nadr dei Planungsdurdrführung
Erwartungswerte. \wenn in Neubaugebieten stets ntrr Ausgleidrsbeiräge aufgrunä
von Dfferenzberedrnungen gezahlt werden, so sind keinJ Vergleidrspreise hehr
vorhanden.. Ein Ausgleidr in Form eines pausd'ralierten Infrastrukturkoitenbeitrags
wäre nadr Ansidrt des Referenten praktikabler.

Bölke

V'ertermittlung nadr § 22 §ZertV (§ SZ lbs. I StBauFG)
(Prof. Dr.-Ing. Seele, Dortmund)

§ 57 Abs. 4 StBauFG enthält eine Sonderregelung für land- und forstwirtsdraftlidr
genutzte Grundstüd<e. Der sogenannte innerlandwirtsdraftlidre Verkehrswert soll
bei-.der Bemessung_von-Ausgleidrs- und Entsdrädigungsleistujgen außer Betradrt
bleibel Maßgebend sind hier Verkehrswerte in verlleiärbaren öebieten, in denen
keine Entwiddungsmaßnahmen vorgesehen sind. Dimit wird zugunsten einer be-
stimmten P_ersonengru_ppe eine.höhere Enteignungsentsdrädigun-g vorgesehen als
nadr dem Grundsatz des s 23 Abs. 2 stBauFö in-sanierungs-gebieten ?uhssig ist.De Redrtsgültigkeit des s 57 Abs. 4 ersdreint äußerst ued"eri*lia, und der sinn
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dieser Vorsdrrift ist, wenn überhaupt, nur unter politisdlen Gesid,tspunkten zu

verstehen. Die vom Bundesrat angestrebte Regelung (Preisbemessung nadr ver'
gleidrbarem Bauerwartungsland) ist nidrt direkt im StBauFG ausgedrüd<t, wird aber

in den einsdrlägigen Kommentaren dahingehend interpretiert'

Der Begriff ,,innerlandwirtsd'raftlidrer Verkehrswert" wurde eingeführt, um einen

Brudr in der Redrtssystematik des StBauFG in Verbindung mit dem BBauG zu ver-
meiden. Danadr ist der Verkehrswert nadr § 141 BBauG als außerlandwirtsdraft-
lidrer Verkehrswert deffniert. De l-<isung des Problems, das sidr durdr die Einfüh-

rung eines Bewertungsprivilegs stellt, bleibt jedodr den Gutadrteraussdrüssen über-

lassen.

s 22 Abs. 5 §rertV enthält wesentlidre Aussagen zum Begriff des innerlandwirt-
sdraftlidren Verkehrswertes, die aber keine Bedeutung für die Entsdrädigungs-
bestimmung nadr § S7 Abs. 4 StBauFG haben. Problematisdr ist die Nid'rtberüd<-
sidrtigung aller Flädren, die nidrt land- oder forstwirtsdraftlidr genutzt werden
(Kleingärten, Parkanlagen, Abraumhalden u. a.).

§ 22 Abs. 2 §7ertV läßt den Sdrluß zv, daß bei Vorliegen höherer innerlandwirt-
schaftlidr ausgehandelter Grundstüd<spreise nur - falls vorhanden - die niedri-
geren außerlandwirtsdraftlidren Verkehrswerte zu zahlen sind.

Abs. 3 enthält keine einzige Bestimmung, die eine Auslegung von § 57 Abs. 4

StBauFG ermöglid,en würde. Die Begriffe ,,vergleidrbare Fälle" und ,,allgemeiner
Grundstüd<smarkt" werden nidrt deftniert. Audr § 22 Abs. 4 §[ertV enthält keine
konkreten Vorsdrriften. Selbstverständlidres wird wiederholt. Ebenfalls ohne Aus-
sagewert ist Abs. 6.

Aufgrund einer eingehenden Analyse des § 22 §üertV hält der Referent die Kenn-
zeichnung des Paragraphen als Sondervorsdrrift für überflüssig. Es ersdreint danadr
unmöglidr zu sein, die ohnehin umstrittene Regelung des Gesetzgebers in § 57

Abs. 4 StBauFG durdr eine klare Redrtsverordnung auszufüllen. In § 22 §7ertV
einsdrließlid'r Begründung sind Mängel enthalteni hier ist eine Regelung getroffen
worden, ohne den land- und forstwirtsdraftlidren Grundstüd<smarkt hinreidrend
zu kennen.

Analysen des landwirtsdrafdidren Grundstüd<smarktes lassen bisher folgende Er-
kenntnisse zu: Aufgrund tatsäü1i6 gezahlter Preise und erzielter Erträge beträgt
der Uegensdraftszins in ländlidren Regionen 2-3 y". Legt man diesen Zinssatz
der Kapitalisierung zugrunde, so ist aud, in städtisdten Regionen die Differenz
zwisdren dem innerlandwirtsdraftlictren Verkehrswert (Kaufpreis zwisdren Land-
wirten) und dem landwirtsdraftlidren Nutzwert (Ertragswert) unbedeutend. Allge-
mein sind die Bodenpreise für land- und forstwirtsdraftlid'r genutzte Grundstüd<e

in erster Unie abhängig von den Bodenpreisen für benadrbartes Bauland. Eine wei-
tere Abhängigkeit ist durdr die Gemeindegröße und Bevölkerungsdidrte gegeben
(Bevölkerungsdrud<). De Bodenpreise bilden sidr zwisdren dem landwirtsdraftlidren
Nutzwert und dem Bauerwartungslandwert; durdr den Bevölkerungsdrud< wird
,,reines Ad<erland" zu,,bev orzugtem Ad<erland".

Eine über das StBauFG hinausgehende Bedeutung der Grundsätze nadr § 57 Abs. 4
liegt darin, daß in der geplanten Novellierung des BBauC die Bewertungsgrund-
sätze für Entwid<lungsgebiete künftig für alle Baugebiete gelten sollen, für die Be-
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bauungspläne aufgestellt oder geändert werden. Für die Praxis muß daher ent-
weder § 57 Abs. 4 StBauFG geändert oder durdr eine entspredtende Redttsverord-
nung besser fundiert werden.

Bölke

§/ertermifflung nadr §§ 23 und 2,1 §7ertV (55 zS und 41 Städtebaufördenrngsgesetz)

§ermessungsdirektor Dipl.-Ing. Hintzsdre, Stuttgart)

De §§ 23 und 24 §7ertV enthalten die Vorsdrriften zur Ermittlung der Neuwerte
nadr Durdrführung der Saniernrng bzw. zur Ermittlung der Ausgleidrsbeträge. Da-
bei ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, daß durdr die Sanierung nur rVert-

erhöhungen entstehen können, während nadr Auffassung des Vortragenden aud'r
punktuell §Tertminderungen praktisdr vorkomm,:n. De Ermittlung der Neuwerte

- dieser Begriff wird zusammen mit dem Begriff ,,Altwerte" eingeführt, weil die
Begriffe ,,Einwurfswert" und ,,Zuteilungswert" durdr die Umlegung bereits ver-

,braudtt sind - ist erforderlidr, wenn

f . im Rahmen der Voruntersudrungen zu einem redrt frühen Zeitpunkt die wirt-
sdraftlidren Möglidrkeiten einer Sanierung untersud'rt werden,

2. vorweg die übersdrlägigen Kosten und Erträge im Rahmen des Sanierungsver-
fahrens ermittelt werden müssen,

3. das Sanierungsverfahren bereits eingeleitet ist zur Aufstellung der Kosten- und
Finanzierungsübersidrt,

4. nadr Durdrführung der Sanierung die sanierten Grundstiid<e (re)privatisiert
werden,

5. das Verfahren abgesd'rlossen ist zur Beredrnung der Ausgleidrsbeträge und für
die Gesamtabredrnung eines Sanierungsverfahrens.

Vom Vortragenden wurde allgemein bemängelt, daß die \7ertV für den Praktiker
nur-wenig Hinweise darüber gibt, wie bei der §flertermittlung in der Sanierung zu
verfahren ist, vielmehr sind mandre Sätze in der §7ertV nur süriederholungen-des
Gesetzestextes.

Na& § 23 \flertv ist der verkehrswert nadr der Definition in § l4l BBauG zu er-
mitteln, wie er sidr nadr der Neuordnung des Gebietes ergibt. Ist der Verkehrswert
bereits vor dem endgültigen Absdrluß der sanierung zu ermitteln, so ist von dem
zustand auszugehen, den das c,ebiet nadr Absdrluß äer sanierung haben wird. Die
durdr die Sanierrng eintretenden §trertverbesserungen sind zu untärstellen.
Im 1. Teil des § 24 Abs. 1 §[ertV ist der Ausgleidrsbetrag deffniert als Differenz
zwisdren dem §7ert nadr der sanierung (Neuwirt) und dim rwert vor der sanie-
rung (Altwert). Der letzte satz_des-Absatzes 1, nadr dem der §7ert der Bebauung
außer Ansatz bleiben soll, wird gelegentlidr mißverstanden. Dieser Satz bed.eutel
nidrt, daß die Bebauung vollständig ignoriert werden muß, im Einzelfall kann die
Bebauung durdraus einen Einfluß auf-den nadr s 24 §[ertv zu ermittelnden ver-
kehrswert haben.

!a& .d9n_ *-fahrun_gen des vortragenden in stuttgart ist in Gebieten, in denen
Grundstüd<e besonders knapp sind. das Maß der bädidren Nutzung das entsdrei-
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dende maßbeeinflussende Merkmal. Ohne eingehende Untersudrung des jeweiligen

Grundstüd<smarktes kann diese Feststellung jedodr nidrt auf andere Städte über-
tragen werden.

Die \Tertermittlung konkurriert gelegentlid, mit der Virtsdraftlidrkeitsberedrnung,
die zu Kosten- und Finanzierungsübersidrten führt. Dabei wollen die Städte bzw.
die Sanierungsträger in der Regel keine \(ertsteigerung durdr die Sanierung. §(enn
audr kein direkter Zusammenhang zwisd'ren der §7'ertermittlung und der §7irt-
sdraftlidrkeitsberedrnung besteht, ist jedodr zu empfehlen, daß der Gutad'rteraus-
sdruß sein Augenmerk audr auf die §flirtsdraftlidrkeitsberedrnung ridrtet.

Sind in den Bebauungsplänen Geh- oder Fahrredrte enthalten, so meinen die
Eigentümer häuffg, daß für diese Passagen größere Absdrläge beim Neuwert in
Ansatz gebradrt werden müssen. Dabei ist jedodr zu berüd<sid'rtigen, daß audr
außerhalb von Bebauungsplanen und ohne äußeren Zwang Gesdräftsleute zur Ver-
größerung ihrer Sdraufensterflädre Passagen anlegen. Die Baulandqualität eines
soldren Grundstüd<s wird erhöht, die Kapitalisierung vermuteter Ertragsausfälle
sollte daher nur sehr vorsidrtig gehandhabt werden.

Bei der Neuwertermittlung, wenn die Sanierung nodr nidrt zum Absdtluß ge-
brad'rt worden ist, ergibt sid, für den Bewertungsfadrmann eine bisher ungewöhn-
lidre Situation. §[ar er bisher gehaltea, den Stidrtag nid'rt vorzuverlegen, so ist in
diesem Zusammenhang die Erwartung bezüglidr der Verteinflüsse zukünftiger
Maßnahmen einzukalkulieren.

De Berüd<sidrtigung von rVertminderungen, die durdr die Sanierung entstehen, ist
in den Vorsdrriften des Städtebauförderungsgesetzes und der §7ertV nidrt enthal-
ten. Sind sold,e Vertminderungen entstanden, dann besteht nadr Meinung des
Vortragenden ein Entsdrädigungsansprudr. Für Beteiligte, die aus der Sanierung
aussdreiden, ergibt sid'r der Entsdrädigungsansprudr nadr s 23 Städtebauförderungs-
gesetz. Daraus folgt nadr dem Gleidrheitsgrundsatz: wer im Verfahren bleibt und
somit sdrutzwürdiger ist wegen der Sdrwierigkeiten, die das Verfahren mit sidr
bringt, dem gebührt sid'rerlidr audt eine Entsd-rädigung. Audr aus der Tatsadre, daß
sidr der Ausgleidrsbetrag als Differenz der Alt- und Neuwerte ergibt, kann ein
negativer Ausgleidrsbetrag als möglidr abgeleitet werden.

Die Kostenmiete eines Cebäudes steigt mit zunehmendem Alter wegen steigender
Bewirtsdraftungskosten geringfügig und sinkt stufenförmig wegen der Absdrrei-
bung. Die Marktmiete steigt sd-rnell wegen der Steigerung der Einkommen und
aud, wegen der höher liegenden Kostenmiete bei vergleidrbaren Neubauten. Die
Kostenmiete kann daher am Anfang durdraus über der Marktmiete liegen, trotz-
dem laßt sidr nadr einiger Zeit eine Rendite erzieten. Liegt die Kostenmiete nadl
Ab,süluß der Sanierung über der erzielbaren Marktmiete, kann daraus nod'r nid'rt
gefolgert werden, daß der Neuwert nadr § 23 §7ertV zu hodr angesetzt wurde.

Schröder

§Tertermittlung naü § 2l §ZetV (§§ za und 15 Städtebauförderungsgesetz)

(Vermessungsdirektor Dipl.-Ing. Mö*.eI, Berlin)

Der Aussdrluß sanierungsbedingter §ferterhöhungen nadr § 23 gehört vor allem in
der Verbindung mit der Genehmigungspflidrt nadr § 15 zu den wirksamsten boden-
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redrtlidren Vorsdrriften des Städtebauförderungsgesetzes. § 23 StBauFC ist eine
Entsdrädigungsvorsdrift, die auf die Vorsdrriften des Bundesbaugesetzes, insbe-
sondere auf die §§ 95 und 96 Bezug nimmt. Na& § 23 StBauFG werden bestimmte
§Terterhöhungen ausgesdrlossen; es bestehen daher gelegentlid'r Zweifel, ob der
nadr § 23 zu ermittelnde'§7ert dem Verkehrswert in der Deftnition des § 141 BBauG
entspridrt. Die Preiserhöhungen im Sanierungsgebiet entstehen wegen der beson-
deren Nadrfrage - insbesondere durdr den Sanierungsträger -, ohne daß dabei
sdron spekulative Erwartungen auf eine zukünftige Nutzung mitspielen. Eine soldte
wertbildende Komponente muß als ungewöhnlidrer Gesdräftsverkehr angesehen
werden. Die zweite wertbildende Komponente besteht aus den spekulativen Er-
wartungen auf eine quälitativ höhere Nutzung, die nadt der Redrtsspredrung nur
dann berüd<sidrtigt werden können, wenn die Erwartungen in greifbarer Nähe lie-
gen. Damit ergibt sidr der §flert nadr § Za StBauFG als Verkehrswert mit zurüd<-
liegendem Stidrtag bezüglidr der Qualität - aber mit den §flertverhältnissen zum
§Tertermittlungszeitpunkt. Der Stidrtag ftir die Festlegung der Qualität ist für jedes
Sanierungsgebiet individuell so zu ermitteln, daß die Verwirklidrung der höher-
qualiffzierten Nutzung in der Sanierung nodr nidrt in greifbarer Nähe liegt.

Nadr § 18 Abs. 9 StBauFG übernimmt die Gemeinde die Sdruld bis zur Höhe des
Verkehrswertes. Da nadr dem Gleidrheitsgrundsatz der Eigentümer eines hod'r be-
lasteten Grundstüd<s nidrt besser gestellt sein kann, als der Eigentümer eines unbe-
lasteten Grundstüd<s, müssen nadt Meinung des Vortragenden derVerkehrswert und
der §7ert nadr § 23 StBauFG sidr entspredren.

Der § 21 Abs. 1 und 2 \7ertV stellt eine Viederholung des Gesetzestextes dar. Im
Absatz 3 ist durdr die Verwendung des rü(/ortes ,,audr" die zwingende Vorsdrrift
enthalten, zunädrst vergleidrspreise aus dem Sanierungsgebiet heranzuziehen. Der
vortragende sieht hier einen gewissen Gegensatz zu den vorsdrriften des s 23
stBauFG, da nadr § 15 in verbindung mit s 23 stBauFG die Preise aus dem sanie-
rungsebiet unter Anwendung des s 21 Vertv zu prüfen und zu genehmigen sind.
Dazu sind andere Erkenntnisquellen erfordedidr - die so geprüften präise sind
nidrt aussagekräftiger als eben diese anderen Erkenntnisquellen. 

-

Audr wenn sidr in einem Sanierungssebiet 'ü(/ertminderungen ergeben sollten, kann
bei Ermittlung des_§fertes nadr s 21 Vertv nidrt auf die Kaufpreise im Sanierungs-
gebiet__zurüd<gegriffen werden, da nadr s 41 Abs. j Städtebauiörderungsgesetz von

i.T Y* auszugehen ist,- der sidr ergeben würde, wenn eine saniäJng weder
beabsidrtigt nodl durdrgeführt worden wäre.
Zur Aussdraltung der sanierungsbedingten §Terterhöhungen bleibt daher nur die
Mtiglidrkeit, aus der Kaufpreissammlung für eine lange Zeit vor der sanierung
Indices für Gebiete in- und außerhalb dei sanierung zriberedrnen, um daraus Ab-
sd1ag9 f1r ü" Kaufpreise im sanierungsgebiet zu ärmitteln, oder'abei die Index-
reihe im sanierungsebiet an Hand der inäexreihen frir außerhalb gelegene Gebiete
theoretisdr weiterzuführen. Das setzt natürlidr voraus, daß bei dän äsdräftsstel-
len der Gutadrteraussdlüsse nidrt nur Kaufpreise gesammelt werder, sondern daß
eine intensive Auswertung durdrgeführt wird. Es- ist daher dringend notwendig,
daß die Gesd'räftsstellen entspredrÄd ausgestattet werden.
Bei den in § 21 Abs. 4 angesprodrenen Nutzungsäldgryngen dürfte es in der Regel
sehr sdrwierig sein, nadrzuweisen, daß sie iri rtinutid auf die bevorstehenden
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Anderungen durdrgeführt worden sind. Bei eigenen Aufwendungen, die in zuläs'

siger §feise bewirkt worden sind, kann es sidt nur um Aufwendungen handeln, die

nadr § t 5 Städtebauförderungsgesetz genehmigt worden sind.

Der Absatz 5 des § 21 §fertV ist nadr Aufassung des Vortragenden sehr proble-
matisdr. An dieser Stelle haben sidr erstmals reine Entsdrädigungsvorsdrriften in
die §Tertermittlungsverordnung eingesdrlidren, außerdem wird hier Sadrwertdenken
auf ertragsbestimmte Renditobjekte angewendet. Die in diesem Absatz enthaltene
Vorsdrrift, daß die sanierungsauslösende Substanz nidrt zu berüd<sidrtigea sei, ist
nadt Auffassung des Vortragenden durdr das Städtebauförderungsgesetz nidrt ge-

ded<t. §7enn der Markt dieser Substanz nodr einen §7ert zumißt, kann die Ent-
sdrädigung nidrt fortfallen.

Der Vortragende gab dann an Hand einiger Beispiele aus Berliner Sanierungen
Erläuterungen für die Anwendung des § 23 StBauFG, überwiegend im Zusammen'
hang mit § 15 StBauFG. Die Sanierungsgrundstüd<e werden in der Regel von einem

Sanierungsträger, der auf eigene Red'rnung fätig ist, erworben. Sdron vor dem In-
krafttreten des StBauFG waren sie an die Zustimmung der Vermessungsämter zu
den Kaufpreisen gebunden, konnten jedodr Preiszugeständnisse bis zu l5 o/" tfier
den Verkehrswert madren. Heute sind sie an den §üert nadl § 23 StBauFG gebun-
den. Trotz des damit gedrüd<ten Preisniveaus hat der Grunderwerb fast den vor-
herigen Stand.

Schröder

Buchbesprechungen

Kriegel, O.: Katasterkunde in Einzeldarstellung. Sdrriftenfolge
in 12 Heften, z.Z. lieferbar Heft I und 2,56 Seiten. Kart. DM
15,-, Preis für Bezieher des Gesamtwerkes DM 13,50 je Heft.
Herbert §7'idrmann Verlag, 75 Karlsruhe 21,1973.

Mit diesem auf 12 Hefte angelegten \[erk hat der Verfasser sein seit langem ver-
griffenes ,,ABC des Katasterwesens" in neuer und erweiterter Form wieder her-
ausgegeben. Der Untertitel

,,Grundlagen der Katasterführung, Registrierung und Darstellung der Ue-
gensdraften und ihrer Eigentümer (Katasterbüdrer, Flurkartenwerk), Fort-
führung, Verbindung mit dem Grundbudr, Einbeziehung der Katasteranga-

ben in die Datenverarbeitung, Uffentlidrkeit des Katasters, Behördenaufbau"

läßt erkennen, daß audr dieses \[erk als außerordentliö übersidrtlidres Auskunfts-
und Nadrsdrlagebudr über das heutige Katasterwesen von den Vermessungs' und
Katasterbehörden - insbesondere für dieAusbildung - sehr begrüßt werden wird.
Die klare Gliederung wird ergänzt durdr ein umfangreidtes Hinweissystemr wel-
dres die Verbindung zu den weiteren (geplanten) Heften dieser ,,Katasterkunde in
Einzeldarstellungen" herstellt. Allein deshalb muß das §7erk als e i n Gesamtwerk
gesehen und audr erworben werden.

Mit dem Heft 1, Untertitel ,,Vorsdrriftenübersidrt, Gesetzestexte", liegt erstmals

eine vollständige Ubersidrt der Gesetze und Verwaltungsvorsdrriften in den I-än-
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dern vor. Es ist somit für jeden in der Verwaltung und besonders für den in den
obersten und höheren Landesbehörden Tätigen eine hervorragende Hilfe, bei der
Erhaltung und,Verbreitung einer einheitlidren Terminologie - wie vom Verfasser
im Vorwort angesprodren - aktiv im Rahmen der Vorsdrriftenbereinigung mit-
zuwirken.

Im Gegensatz zu allen weiteren Heften muß der §7ert des Heftes 1 gemessen wer-
den am jeweiligen Stand der Gesetzgebung und der Fassung der Verwaltungsvor'
sdrriften. Es hat sidr sdron nadr knapp 9 Monaten gezeigt, daß neue Vorsdrriften
auf dem Gebiete des Katasterwesens und verwandten Bereidre erlassen worden
sind. Beispielhaft seien aufgezählt: Andenrng Abmarkungserlaß vom 11. 9. 197?
(Hessen); Bauordnung vom 23. 7. 1973 i. d. F. vom 17. 12. 1973 und Bauvorlagen-
verordnung vom 14. 12. 197? (Niedersad'rsen); Anderung Fortführungsanweisung II
vom 14. 8. 1973 und Abmarkungsverordnung vom 6. 6. 1973 (Nordrhein-§üest-
falen). In Kürze sind weitere Verwaltungsvorsdrriften für die Umstellung auf ADV
zu erwarten. Die mit dem letzten Heft vorgesehenea Ergänzungen werden grund-
sätzlidr für das Gesamtwerk ausreidrend sein; für das Heft I allerdings wäire eine
sdrnellere Laufendhaltung förderlidr.

Das Heft 2, das den Untertitel ,,Grund{agen in der Katasterführung" führt,
bringt u. a. eine Vorbemerkung zu dem §ü'ort ,,Kataster", geht in einem allgemeinen
Teil auf die Bedeutung und Aufgabe des Uegensdraftskatasters ein und enthält eine
komprimierte, inhaltsreidre Darstellung zur Hauptaufgabe des Katasters, als ,,amt-
lidres Verzeid'rnis der Grundstüd<e" zu dienen. Aus dem Inhalt seien weiterhin auf-
geführt, Bestandteile des Katasters, Katastervermessungenf katastertedrnisdre Be-
zirkseinteilungen und das Flurstüd<.

Dieses Heft wird insbesondere für den Asszubildenden wertvoll sein, der horizon-
tale Verknüpfungen erkennen muß, um das landeseigene Verfahren werten zu kön-
nen. Es kann weiterhin jedem im Beruf Stehenden dazu dienen, seine Kenntnisse
aufzufrisdren.

Die Sdrriften des Verfassers sind allgemein anerkannt. Der Veröffentlid.rung der
weiteren Hefte dieses rVerkes, weldres uneingesdrränkt empfohlen werden kann,
darf mit großem Interesse entgegengesehen werden.

Bonorden

Ferner sind im Herbert \üidrmann Verlag, Karlsruhe, neu ersdrienen:

Ackermann, F., Numerisdre Photogrammetrie (Gegenwärtiger
Stand und §Teiterentwiddung). Sammlung Vid.rminn, NJue
Folge, Band 5,1923.

In dem Budr sind die vorträge, die anläßlidr des Lehrgangs ,,Numerisdre photo-
grammetrie" vom 24. - 26. Januar l9z3 an der Tedrnisdrän Akademie Esslingen
von Prof. Dr. A&ermann und seinen Mitarbeitern gehalten wurden, zusammen-
gefaßt. De Themenkreise, die u. a. behandelt werderi, lauten: Katasterphotogram-
metrie,.räumlidre Blockausgleidrung, Blo&triangulation, Redrenprog.".* für Äero-
triangulation mit Bündeln, digitales Geländemodell, Hoirenrinienp.oir"--.

111



Roesler, R.: Einführung in die Programmierung (Vermessungs-
und tiefbautedrnisdre, finenzmathematisdre und geodätisdre Auf-
gaben an Tisdr-, Büro- und Kleincomputern). Sammlung \[i6-
mann, Neue Folge, Band 6, 1973.

Der Verfasser bespridrt insbesondere einzelne Aufgaben, leitet Programmierfor-
meln ab und erläutert die Programme. Ein weitererAbsdrnitt umfaßt dieProgramm-
sammlung auf Programmierformularen.

Tedrnik der elektro-optisdren Tadrymetrie, 12 Vorträge zum
Oberkodrmer Geo- Instrummten-Kursus 1972. Sammlung' \[idrmann, Neue Folge, Sdrriftenreihe Heft lgt 1973.

In dem Budr sind die Themenkreise ,Feldorganisation, Programmentwi&lungen,
Einpassung in vorhandene Netze, Abcte&ung und praktisdre Erfahrungen", die
auf dem 2. Oberkodrener Geo-lnstrumentenkurs vom 18. bis 20. 9. 1972 abgetan-
delt wurden, wiedergegeben.

von Daack
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